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     Amtliche Bekanntmachung
über das Inkrafttreten der 10. Änderung desüber das Inkrafttreten der 10. Änderung desüber das Inkrafttreten der 10. Änderung desüber das Inkrafttreten der 10. Änderung desüber das Inkrafttreten der 10. Änderung des

Bebauungsplanes Morenhoven Mo 2 „Auf dem Bollacker“Bebauungsplanes Morenhoven Mo 2 „Auf dem Bollacker“Bebauungsplanes Morenhoven Mo 2 „Auf dem Bollacker“Bebauungsplanes Morenhoven Mo 2 „Auf dem Bollacker“Bebauungsplanes Morenhoven Mo 2 „Auf dem Bollacker“

Der Rat der Gemeinde Swisttal fasste in seiner Sitzung am 13.12.2017
zur o.g. Bebauungsplanänderung den Satzungsbeschluss gemäß § 10
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 6).
Der Plangeltungsbereich umfasst das Grundstück Gemarkung

Morenhoven, Flur 12, Flurstück 322 (nach Fortschreibung des Liegen-
schaftskatasters nun Flurstück 371 und 372) mit einer Fläche von ca.
800 m². Das Plangebiet wird im Norden durch die vorhandene Bebau-
ung der Grundstücke ,Tannenstraße 32 bis 38a’, im Osten durch die
öffentlichen Verkehrsflächen der,Vivatsgasse’ sowie im Süden
und Westen durch die vorhandenen Friedhofsflächen begrenzt.
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Swisttal-Ludendorf, den 09.05.2023

(Kalkbrenner)
Bürgermeisterin

Ein Übersichtsplan zum räumlichen Geltungsbereich der 10. Ände-
rung des Bebauungsplanes Morenhoven Mo „Auf dem Bollacker“, in
dem der Planbereich schwarz umrandet kenntlich gemacht ist, ist
beigefügt.
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bisher als Friedhofserwei-
terungsfläche vorgehaltene Teilfläche des Friedhofgeländes. Mit der
Änderung des Bebauungsplanes wurden die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur städtebaulichen Nachverdichtung durch die Errich-
tung von Wohngebäuden geschaffen.
Der Bebauungsplan Morenhoven Mo 2 „Auf dem Bollacker“, 10. Ände-
rung, die Begründung und die Artenschutzrechtliche Prüfung (Stu-
fe 1) können gemäß § 10 BauGB während der Dienststunden im
Fachgebiet III/1 - Gemeindeentwicklung - im Rathaus der Ge-
meinde Swisttal (Rathausstraße 115, 53913 Swisttal-Ludendorf,
1.Obergeschoss, Zimmer 36)

montags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitags
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und zusätzlichund zusätzlichund zusätzlichund zusätzlichund zusätzlich
donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

von jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt der Bebauungs-
planänderung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Der Ort der Einsichtnahme ist nicht barrierefrei. Personen, welche das
1. Obergeschoss des Rathauses nicht erreichen können, werden gebe-
ten unter der Telefonnummer (02255) 309-618 eine Möglichkeit der
Einsichtnahme zu vereinbaren.
Mit dieser Bekanntmachung, die gemäß § 27a Verwaltungsverfah-
rensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S.
602), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 01. Februar
2022 (GV. NRW. S. 122) ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde
unter der Adresse www.swisttal.de (Rubrik: Öffentliche Bekanntma-
chungen) veröffentlicht wird, tritt die 10. Änderung des Bebauungspla-
nes Morenhoven Mo 2 „Auf dem Bollacker“ der Gemeinde Swisttal
gemäß § 10 Baugesetzbuch in Kraft.

Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:
I.I.I.I.I. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des
Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. No-
vember 2017 (BGBl. I S.3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 6) wird hingewiesen.

II.II.II.II.II. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hingewiesen:
Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Sat-
zung schriftlich gegenüber der Gemeinde Swisttal (Rathausstraße
115, 53913 Swisttal) unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

III.III.III.III.III. Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), kann eine Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen,
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
Swisttal vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Amtliche Bekanntmachung
über die 1. Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Swisttal gemäß §13a

Abs. 2 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zur 10. Änderung des Bebauungsplanes Morenhoven
Mo2 „Auf dem Bollacker“

Der Rat der Gemeinde Swisttal hat in seiner Sitzung am 13.12.2017
den Satzungsbeschluss über die 10. Änderung des Bebauungsplanes Mo-
renhoven Mo2 „Auf dem Bollacker“ gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in
der Fassung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) gefasst.
Der Flächennutzungsplan kann gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der
Berichtigung angepasst werden, wenn die Inhalte eines Bebauungsplanes
von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes abweichen, dieser im
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt wurde und die
geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes nicht beein-
trächtigt wird.
Die 10. Änderung des Bebauungsplanes Morenhoven Mo2 „Auf dem Bolla-
cker“ erfolgte gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren. Ziel der
Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung zur städ-
tebaulichen Nachverdichtung durch die Errichtung von Wohngebäuden. Da
die Festsetzungen der 10. Änderung des Bebauungsplanes geringfügig von

den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes abweichen, wer-
den die Darstellungen des Flächennutzungsplanes im Änderungsbereich
durch diese Berichtigung angepasst. Die bisherige Darstellung Grünfläche
mit der Zweckbestimmung „Friedhof“ wird zu „Wohnbaufläche“ geändert.
Die Anpassung des Flächennutzungsplanes im Wege der Berichtigung ge-
mäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB stellt einen redaktionellen Vorgang dar. Der
Gesetzgeber hat für die Anpassung des Flächennutzungsplanes weder ein
förmliches Verfahren noch die Genehmigung durch die höhere Verwaltungs-
behörde vorgegeben. Der Beschluss zur öffentlichen Bekanntmachung der
1. Berichtigung des Flächennutzungsplanes zur 10. Änderung des Bebau-
ungsplanes Morenhoven Mo2 „Auf dem Bollacker“ wurde vom Rat der
Gemeinde Swisttal in seiner Sitzung am 03.12.2019 gefasst.
Mit dieser Bekanntmachung wird die 1. Berichtigung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Swisttal wirksam.
Die 1. Berichtigung des Flächennutzungsplanes mit den zugehörigen Unterlagen
kann während der Dienststunden im Fachgebiet III/1 - Gemeindeentwicklung -
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im Rathaus der Gemeinde Swisttal (Rathausstraße 115, 53913 Swisttal-
Ludendorf, 1.Obergeschoss, Zimmer 36)

montags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitags
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und zusätzlichund zusätzlichund zusätzlichund zusätzlichund zusätzlich
donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

von jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt der 1. Berichtigung des
Flächennutzungsplanes wird auf Verlangen Auskunft erteilt.
Der Ort der Einsichtnahme ist nicht barrierefrei. Personen, welche das 1.
Obergeschoss des Rathauses nicht erreichen können, werden gebeten
unter der Telefonnummer (02255) 309-650 eine Möglichkeit der Einsicht-
nahme zu vereinbaren.
Diese öffentliche Bekanntmachung ist gemäß § 27a Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November
1999 (GV. NRW. S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122) im Internet auf der Homepage der
Gemeinde Swisttal unter der Adresse http://www.swisttal.de (Rubrik: Öffent-
liche Bekanntmachungen) abrufbar.

Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:

I.I.I.I.I. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des
Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November
2017 (BGBl. I S.3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4.
Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) wird hingewiesen.
II.II.II.II.II. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hingewiesen:
Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde Swisttal (Rathausstraße 115, 53913
Swisttal) unter Darlegung des, die Verletzung begründenden Sachverhalts
geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach §
214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

III.III.III.III.III. Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV.
NRW. S. 490), kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
der GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und
Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Bebau-
ungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
Swisttal vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Swisttal-Ludendorf, den 08.05.2023

(Kalkbrenner)
Bürgermeisterin
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Der Rat der Gemeinde Swisttal
fasste in seiner Sitzung am
13.12.2017 zur o.g. Bebauungs-
planänderung den Satzungsbe-
schluss gemäß § 10 Baugesetz-
buch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03. No-
vember 2017 (BGBI. I S. 3634),
zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 4. Januar
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6).
Der Plangeltungsbereich des Be-
bauungsplanes Odendorf Od 10
„Gewerbegebiet Odendorf“ 5.Än-
derung umfasst die Grundstücke
Gemarkung Odendorf, Flur 2, Flur-
stück 60 und 64 mit einer Größe
von rd. 734 qm. Das Plangebiet
wird im Norden durch die vor-
handene Einzelhandelsbebau-
ung, im Osten und Süden durch
die öffentliche Verkehrsfläche
„Gewerbepark Odendorf“ sowie
im Westen durch einen Wirt-
schaftsweg begrenzt. Ein Über-
sichtsplan in dem der Änderungs-
bereich schwarz umrandet kennt-
lich gemacht ist, ist beigefügt.
Bei dem Plangebiet handelt es
sich um eine „Sonderbaufläche
mit der Zweckbestimmung Einzel-
handel 1: Nahversorgung - vorw.
Lebensmittel“ die in eine „Ge-
werbliche Baufläche“ geändert
wird. Die Änderung des Bebau-
ungsplanes Odendorf Od 10 „Ge-
werbegebiet Odendorf“ hat zum
Ziel die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für eine Errichtung
eines gewerblichen Betriebes zu
schaffen.
Der Bebauungsplan Odendorf Od
10 „Gewerbegebiet Odendorf“, 5.
Änderung, einschließlich Begrün-
dung (mit Aussagen zur ASP und
Umweltbelangen) und textlichen
Festsetzungen kann gemäß § 10
BauGB während der Dienststun-
den im Fachgebiet III/1 - Gemein-
deentwicklung - im Rathaus der
Gemeinde Swisttal (Rathausstra-
ße 115, 53913 Swisttal-Ludendorf,
1.Obergeschoss, Zimmer 36)

montags, dienstags, donners-montags, dienstags, donners-montags, dienstags, donners-montags, dienstags, donners-montags, dienstags, donners-
tags und freitagstags und freitagstags und freitagstags und freitagstags und freitags

Amtliche Bekanntmachung
über das Inkrafttreten der 5. Änderung der Bebauungsplanes Od 10 „Gewerbegebiet Odendorf“über das Inkrafttreten der 5. Änderung der Bebauungsplanes Od 10 „Gewerbegebiet Odendorf“über das Inkrafttreten der 5. Änderung der Bebauungsplanes Od 10 „Gewerbegebiet Odendorf“über das Inkrafttreten der 5. Änderung der Bebauungsplanes Od 10 „Gewerbegebiet Odendorf“über das Inkrafttreten der 5. Änderung der Bebauungsplanes Od 10 „Gewerbegebiet Odendorf“

von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und zusätzlichund zusätzlichund zusätzlichund zusätzlichund zusätzlich
donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

von jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt der Bebauungs-
planänderung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Der Ort der Einsichtnahme ist nicht barrierefrei. Personen, welche das
1. Obergeschoss des Rathauses nicht erreichen können, werden gebe-
ten unter der Telefonnummer (02255) 309-650 eine Möglichkeit der
Einsichtnahme zu vereinbaren.

Mit dieser Bekanntmachung, die gemäß § 27a Verwaltungsverfahrens-
gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 01. Februar 2022
(GV. NRW. S. 122) ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde unter der
Adresse www.swisttal.de (Rubrik: Öffentliche Bekanntmachungen) ver-
öffentlicht wird, tritt die 5. Änderung des Bebauungsplanes Odendorf
Od 10 „Gewerbegebiet Odendorf“ der Gemeinde Swisttal gemäß § 10
Baugesetzbuch in Kraft.
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Amtliche Bekanntmachung
über die 2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Swisttal gemäß §13a
Abs. 2 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Odendorf

Od10 „Gewerbegebiet Odendorf“

Der Rat der Gemeinde Swisttal hat in seiner Sitzung am 13.12.2017
den Satzungsbeschluss über die 5. Änderung des Bebauungsplanes
Odendorf Od 10 „Gewerbegebiet Odendorf“ gemäß § 10 Baugesetz-

Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:
I.I.I.I.I. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des
Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. No-
vember 2017 (BGBl. I S.3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) wird hingewiesen.
II.II.II.II.II. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hingewiesen:
Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Sat-
zung schriftlich gegenüber der Gemeinde Swisttal (Rathausstraße
115, 53913 Swisttal) unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.
III.III.III.III.III. Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli

1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), kann eine Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen,
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstan-
det oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
Swisttal vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Swisttal-Ludendorf, den 08.05.2023

Kalkbrenner
(Bürgermeisterin)

buch (BauGB) in der Fassung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634)
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023
(BGBl. 2023 I Nr. 6) gefasst.
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Der Flächennutzungsplan kann gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im
Wege der Berichtigung angepasst werden, wenn die Inhalte eines
Bebauungsplanes von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes
abweichen, dieser im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
aufgestellt wurde und die geordnete städtebauliche Entwicklung des
Gemeindegebietes nicht beeinträchtigt wird.
Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Odendorf Od 10 „Gewerbege-
biet Odendorf“ erfolgte gemäß § 13a BauGB im beschleunigten Ver-
fahren. Ziel der Planung ist die Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Errichtung eines gewerblichen Betriebes südlich
des vorhandenen Lebensmitteldiscounters, um so zu einer Aufwertung
des Bereiches sowie einer Stärkung der örtlichen Einzelhandelsstruk-
tur beizutragen. Da die Festsetzungen der 5. Änderung des Bebau-
ungsplanes geringfügig von den Darstellungen des wirksamen Flä-
chennutzungsplanes abweichen, werden die Darstellungen des Flä-
chennutzungsplanes im Änderungsbereich durch diese Berichtigung
angepasst. Die bisherige Darstellung „Sonderbaufläche mit der Zweck-
bestimmung: Einzelhandel 1: Nahversorgung - vorw. Lebensmittel“
wird in „Gewerbliche Baufläche“ geändert.
Die Anpassung des Flächennutzungsplanes im Wege der Berichtigung
gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB stellt einen redaktionellen Vorgang
dar. Der Gesetzgeber hat für die Anpassung des Flächennutzungspla-
nes weder ein förmliches Verfahren noch die Genehmigung durch die
höhere Verwaltungsbehörde vorgegeben. Der Beschluss zur öffentli-
chen Bekanntmachung der 2. Berichtigung des Flächennutzungspla-
nes zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Odendorf Od 10 „Gewerbe-
gebiet Odendorf“ wurde vom Rat der Gemeinde Swisttal in seiner
Sitzung am 03.12.2019 gefasst.
Mit dieser Bekanntmachung wird die 2. Berichtigung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Swisttal wirksam.
Die 2. Berichtigung des Flächennutzungsplanes mit den zugehörigen
Unterlagen kann während der Dienststunden im Fachgebiet III/1 - Gemein-
deentwicklung - im Rathaus der Gemeinde Swisttal (Rathausstraße 115,
53913 Swisttal-Ludendorf, 1.Obergeschoss, Zimmer 36)

montags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitags
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und zusätzlichund zusätzlichund zusätzlichund zusätzlichund zusätzlich
donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

von jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt der 2. Berichti-
gung des Flächennutzungsplanes wird auf Verlangen Auskunft erteilt.
Der Ort der Einsichtnahme ist nicht barrierefrei. Personen, welche das
1. Obergeschoss des Rathauses nicht erreichen können, werden gebe-
ten unter der Telefonnummer (02255) 309-650 eine Möglichkeit der
Einsichtnahme zu vereinbaren.
Diese öffentliche Bekanntmachung ist gemäß § 27a Verwaltungs-
verfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), zuletzt geändert durch

Artikel 2 des Gesetzes vom 01. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122) im
Internet auf der Homepage der Gemeinde Swisttal unter der Adresse
http://www.swisttal.de (Rubrik: Öffentliche Bekanntmachungen) abrufbar.

Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:
I.I.I.I.I. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des
Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. No-
vember 2017 (BGBl. I S.3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) wird hingewiesen.
II.II.II.II.II. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hingewiesen:
Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Sat-
zung schriftlich gegenüber der Gemeinde Swisttal (Rathausstraße
115, 53913 Swisttal) unter Darlegung des die Verletzung begründen-
den Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

III.III.III.III.III. Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), kann eine Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen,
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
Swisttal vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Swisttal-Ludendorf, den 08.05.2023

(Kalkbrenner)
Bürgermeisterin

Der Rat der Gemeinde Swisttal fasste in seiner Sitzung vom 16.06.2020
zur o.g. Bebauungsplanänderung den Satzungsbeschluss gemäß § 10
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.
November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6).
Das Plangebiet mit einer Fläche von ca. 0,5 ha liegt am nördlichen
Rand der Ortschaft Odendorf im Gewerbegebiet. Der Geltungsbe-
reich umfasst einen Teilbereich des Flurstücks 72, Gemarkung Oden-
dorf, Flur 2. Das Plangebiet liegt nördlich der Straße „Gewerbepark
Odendorf“ und östlich eines aus der Bebauung herausführenden
Wirtschaftswegs. Nördlich schließen sich landwirtschaftliche Flä-
chen an den Änderungsbereich an. Östlich angrenzend an den

Amtliche Bekanntmachung
über das Inkrafttreten der 6. Änderung des Bebauungsplanesüber das Inkrafttreten der 6. Änderung des Bebauungsplanesüber das Inkrafttreten der 6. Änderung des Bebauungsplanesüber das Inkrafttreten der 6. Änderung des Bebauungsplanesüber das Inkrafttreten der 6. Änderung des Bebauungsplanes

Odendorf Od 10 „Gewerbegebiet Odendorf“Odendorf Od 10 „Gewerbegebiet Odendorf“Odendorf Od 10 „Gewerbegebiet Odendorf“Odendorf Od 10 „Gewerbegebiet Odendorf“Odendorf Od 10 „Gewerbegebiet Odendorf“

Geltungsbereich befindet sich ein Drogeriemarkt auf demselben Flur-
stück, daneben ein Getränkemarkt und eine Tankstelle. Östlich der
Tankstelle führt die L 11 entlang. Im beigefügten Übersichtsplan ist
der räumliche Geltungsbereich - schwarz umrandet - dargestellt.
Ziel der Bebauungsplanänderung ist es die planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für eine Erweiterung des bestehenden Lebensmitteldis-
counters (Aldi) mittels Vergrößerung der überbaubaren Fläche unter
Einhaltung der im Bebauungsplan Odendorf OD 10 „Gewerbegebiet
Odendorf“ in seiner 4. Änderung bereits festgesetzten und unverän-
derten max. Verkaufsfläche (VK) von 950 m² zu ermöglichen.
Der Bebauungsplan Odendorf Od 10 „Gewerbegebiet Odendorf“,
6. Änderung einschließlich der Begründung (mit Aussagen zu
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Einsichtnahme zu vereinbaren.
Mit dieser Bekanntmachung, die gemäß § 27a Verwaltungsverfahrens-
gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 01. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122)
ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde unter der Adresse
www.swisttal.de (Rubrik: Öffentliche Bekanntmachungen) veröf-
fentlicht wird, tritt die 6. Änderung des Bebauungsplanes Oden-
dorf Od 10 „Gewerbegebiet Odendorf“ der Gemeinde Swisttal
gemäß § 10 Baugesetzbuch in Kraft.
Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:Hinweise:
I.I.I.I.I. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4
des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom

Umweltbelangen) kann gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch während
der Dienststunden im Fachgebiet III/1 - Gemeindeentwicklung - im
Rathaus der Gemeinde Swisttal (Rathausstraße 115, 53913 Swisttal-
Ludendorf, 1.Obergeschoss, Zimmer 36)

montags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitags
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhrvon 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und zusätzlichund zusätzlichund zusätzlichund zusätzlichund zusätzlich
donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhrdonnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

von jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt des Planes und
der Begründung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Der Ort der Einsichtnahme ist nicht barrierefrei. Personen, welche das
1. Obergeschoss des Rathauses nicht erreichen können, werden gebe-
ten unter der Telefonnummer (02255) 309-650 eine Möglichkeit der
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Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Amtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

03. November 2017 (BGBl. I S.3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) wird hingewiesen.
II.II.II.II.II. Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf folgendes hingewiesen:
Unbeachtlich werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde Swisttal (Rathausstraße 115, 53913
Swisttal) unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts
geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach §
214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.
III.III.III.III.III. Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW
S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022

Anträge auf Ehrung für Leistun-
gen sind mit entsprechenden Be-
gründungen bzw. entsprechen-
dem Nachweis von Swisttaler
Vereinen an die Gemeinde Swist-
tal oder den Gemeindesportver-
band Swisttal zu stellen.
Die Auswahl der zu ehrenden
Sportler für das Jahr 202 und 2023
erfolgt nachfolgenden Kriterien:
• In jeder Altersklasse jeweils

eine Schülerin und ein Schü-
ler, die in dieser Altersklasse
die höchste Punktzahl bei den
Bundesjugendspielen erzielt
haben.

• bei Aufstieg in die nächsthö-
here Gruppe/Klasse bzw. bei
Erringung des Gruppensieges
falls dieser nicht zum Aufstieg
führt.

• bei Erringung eines 1.-3. Plat-
zes bei Westdeutschen Meister-
schaften bzw. Landesmeister-

schaften NRW oder beim Er-
reichen eines Titels in der für
die jeweilige Altersklasse
höchst möglichen Ebene.

• bei Teilnahme an Deutschen
Meisterschaften, Europa-
meisterschaften, Weltmeis-
terschaften, Olympischen
Spielen

• bei Mitwirkung in Deutscher
Nationalmannschaft (A/B-Ver-
tretung)

• bei Aufstellung von offiziellen
Stellen anerkannten Deut-
schen Rekorden, Europa- und
Weltrekorden,

• bei Aufstellung einer West-
deutschen Höchstleistung

• die 25/30/40/50-fache Erlan-
gung des Sportabzeichens
(alternativ gemeint)

• bei sonstigen herausragen-
den sportlichen Leistungen,
die durch v. g. Auflistung nicht

erfasst, aber mit ihr ver-
gleichbar sind, insbesondere
Platzierungen im Bereich des
Behinderten,-
(Rehabilitations)sports

• Unabhängig von der Platzie-
rung kann in jedem Jahr ein
Behinderten,-(Reha)sportler
des Jahres geehrt werden.

• Verdienste in der ehrenamtli-
chen Sportvereinsarbeit, die
in vorstehender Auflistung
nicht erfasst sind.

Es können nur solche Personen
geehrt werden, die einem Swist-
taler Verein angehören, oder die
ihren ständigen Wohnsitz in der
Gemeinde Swisttal haben.
Alle Alle Alle Alle Alle VVVVVereine werden hiermit ge-ereine werden hiermit ge-ereine werden hiermit ge-ereine werden hiermit ge-ereine werden hiermit ge-
beten,beten,beten,beten,beten, ihre  ihre  ihre  ihre  ihre VVVVVorschläge und Mel-orschläge und Mel-orschläge und Mel-orschläge und Mel-orschläge und Mel-
dungen bis zum 31.07.2023 andungen bis zum 31.07.2023 andungen bis zum 31.07.2023 andungen bis zum 31.07.2023 andungen bis zum 31.07.2023 an
die Bürgermeisterin der Gemein-die Bürgermeisterin der Gemein-die Bürgermeisterin der Gemein-die Bürgermeisterin der Gemein-die Bürgermeisterin der Gemein-
de Swisttal, Stabsstelle Ratsbürode Swisttal, Stabsstelle Ratsbürode Swisttal, Stabsstelle Ratsbürode Swisttal, Stabsstelle Ratsbürode Swisttal, Stabsstelle Ratsbüro
zu geben.zu geben.zu geben.zu geben.zu geben.

Die Gemeinde Swisttal sucht
Die Gemeinde Swisttal sucht zumzumzumzumzum
nächstmöglichen Zeitpunktnächstmöglichen Zeitpunktnächstmöglichen Zeitpunktnächstmöglichen Zeitpunktnächstmöglichen Zeitpunkt
eine*n tariflich Beschäftigte*neine*n tariflich Beschäftigte*neine*n tariflich Beschäftigte*neine*n tariflich Beschäftigte*neine*n tariflich Beschäftigte*n
(m/w/d)(m/w/d)(m/w/d)(m/w/d)(m/w/d)
Entgeltgruppe 6 Entgeltgruppe 6 Entgeltgruppe 6 Entgeltgruppe 6 Entgeltgruppe 6 TVöDTVöDTVöDTVöDTVöD
als
Außendienstmitarbeiter*in (m/w/
d) für das Fachgebiet II/1, Öffent-
liche Sicherheit und Ordnung
Es handelt sich um eine unbefris-
tete Vollzeitstelle mit einer tarif-

vertraglich festgesetzten Arbeits-
zeit von derzeit 39 Stunden/wö-
chentlich.
Die Gemeinde Swisttal sucht ababababab
sofortsofortsofortsofortsofort
eine*n tariflich Beschäftigte*neine*n tariflich Beschäftigte*neine*n tariflich Beschäftigte*neine*n tariflich Beschäftigte*neine*n tariflich Beschäftigte*n
(m/w/d)(m/w/d)(m/w/d)(m/w/d)(m/w/d)
Entgeltgruppe EG 8Entgeltgruppe EG 8Entgeltgruppe EG 8Entgeltgruppe EG 8Entgeltgruppe EG 8
als
Sachbearbeiter*in (m/w/d) für
das Fachgebiet II/1, Öffentliche

Sicherheit u. Ordnung
Es handelt sich um eine unbefris-
tete Vollzeitstelle mit einer tarif-
vertraglich festgesetzten Arbeits-
zeit von derzeit 39 Stunden/wö-
chentlich. Die vollständigen Aus-
schreibungstexte sowie detaillier-
te Informationen über die Gemein-
de Swisttal finden Sie unter:
www.swisttal.de.
Schriftliche, aussagekräftige

Bewerbungen sind an die
Gemeinde Swisttal
-Stabstelle: Personal / Organisation
/ Datenverarbeitung /
Beschwerdemanagement-
Rathausstr. 115
53913 Swisttal-Ludendorf
zu richten. Eine Bewerbung auf
dem elektronischen Wege senden
Sie bitte an Ines Gärtner,
E-Mail: Ines.Gaertner@Swisttal.de.

Sportlerehrung 2022 und 2023
In Anerkennung der Bedeutung
des Sports würdigt die Gemeinde
Swisttal gemeinsam mit dem Ge-
meindesportverband Swisttal he-
rausragende Leistungen im Brei-
ten- und Leistungssport sowie in
der ehrenamtlichen Sportvereins-
arbeit.
Nach den vom Rat der Gemeinde
Swisttal beschlossenen Richtlini-
en, werden Bürger geehrt, die
besondere sportliche Leistungen
im Einzel- und/oder Mannschafts-
sport oder Vereinsarbeit erbracht
haben.
Die Ehrung erfolgt unter Verlei-
hung einer Urkunde und Medaille
am Freitag, den 22.09.2023 umFreitag, den 22.09.2023 umFreitag, den 22.09.2023 umFreitag, den 22.09.2023 umFreitag, den 22.09.2023 um
17.00 Uhr im Dorfhaus in Swist-17.00 Uhr im Dorfhaus in Swist-17.00 Uhr im Dorfhaus in Swist-17.00 Uhr im Dorfhaus in Swist-17.00 Uhr im Dorfhaus in Swist-
tal-Morenhoven.tal-Morenhoven.tal-Morenhoven.tal-Morenhoven.tal-Morenhoven.
Gemeldet werden können Erfol-
ge, die in dem Zeitraum zwischen
01.07.2022 und 31.07.2023 erzielt
wurden.

(GV. NRW. S. 490), kann eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der GO NRW gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestim-
mungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-
benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,
c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
Swisttal vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Swisttal, den 08.05.2023

(Kalkbrenner)
Bürgermeisterin
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Spendenverteilung 2023 der Kleiderstube Buschhoven

Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim.Heimerzheim. Am Freitag, den 28.
April 2023 haben Helmut Kalen-
born, der vielfach die Balearen-
Bergmeisterschaft erfolgreich be-
stritt, die Gräflich Berghe von
Trips’sche Sportstiftung sowie die
Scuderia Colonia und seine Mit-
streiter unter dem Swisttaler Kul-
tur Motto „Von Bürgern für Bür-
ger“ zu einem Filmabend in die
Aula der Gesamtschule Swisttal
eingeladen.
Rund 140 interessierte Zuschau-
er erwartete ein interessanter und
spanender Filmabend.
Moderator Alexander Kraß, Mo-
torsporthistoriker des Nürburg-
rings, führte durch den Abend. Vor
dem Filmstart erläuterte der Autor

Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner und Helmut KalenbornBürgermeisterin Petra Kalkbrenner und Helmut KalenbornBürgermeisterin Petra Kalkbrenner und Helmut KalenbornBürgermeisterin Petra Kalkbrenner und Helmut KalenbornBürgermeisterin Petra Kalkbrenner und Helmut Kalenborn

Fortsetzung der TitelseiteFortsetzung der TitelseiteFortsetzung der TitelseiteFortsetzung der TitelseiteFortsetzung der Titelseite

des gleichnamigen Buches zum
Film, Thomas Födisch die Entste-
hung des Buches „Helmut Kalen-
born - Der Bergkönig von Mallor-
ca“ von der Idee bis zur Buchvor-
stellung im Rahmen der Swistta-
ler Lesetage am 23.09.2022.
Der Film zeigt den sportlichen
Werdegang Helmut Kalenborn
von den ersten Rennen auf dem
Nürburgring bis hin zu seinen Er-
folgen bei den Bergrennen auf den
Balearen. Zahlreiche Wegbeglei-
ter sowie Zeitzeugen kommen zu
Wort. Hierbei werden nicht nur
die Höhepunkte der Rennsport-
karriere gezeigt, sondern auch
Rückschläge, wie der Unfall wäh-
rend eines Rennens im Jahr 1999,

von dem sich Helmut Kalenborn
mit viel Disziplin und Stärke er-
holte, um danach wieder Rennen
zu fahren - und zu siegen!
Bereits am 3. März 2020, kurz vor
dem 80. Geburtstag Helmut Ka-
lenborns, fand die Premiere des
Films in Palma statt. Regisseur
und Produzent ist Joan Gilbert,
Amateur-Rallyefahrer und Ge-
schäftsführer der Filmproduktions-
firma. Der Film ist in spanischer
Sprache verfasst, verfügt jedoch
über deutsche Untertitel.
Nach dem Film führte Alexander
Kraß ein Interview mit Helmut
Kalenborn, der die Fragen auf sei-
ne typische Art und Weise amü-
sant und humorvoll beantworte-
te. Nicht nur im Film, sondern
auch im Interview wurde deutlich,
dass Helmut Kalenborn ein Voll-
blutrennfahrer war und dem Renn-
sport auch nach seinem Karriere-
ende mit ganzem Herzen treu ge-
blieben ist. Über das Ende seiner
erfolgreichen Karriere befragt teilt
Helmut Kalenborn mit: „Das Herz
sagt Ja zu weiteren Rennen, je-
doch der Verstand sagt Nein -
Punkt!“
Bürgermeisterin Kalkbrenner
dankte Helmut Kalenborn für sei-
ne enge Verbundenheit mit sei-
ner Heimat, Alexander Kraß für
die Moderation, Thomas Födisch,
Rainer Roßbach und Nils Ruwisch

für die Erstellung des Buches so-
wie Karl-Heinz Peters für die Idee
und Organisation der Veranstal-
tung.
Eine besondere Ehre wurde Hel-
mut Kalenborn im Nachgang zu
dem Film zuteil:
Bürgermeisterin Kalkbrenner lädt
Helmut Kalenborn ins Rathaus
und zum Eintrag in das Goldene
Buch der Gemeinde ein.
„Ich freue mich, dass Helmut Ka-
lenborn immer noch seiner Hei-
matgemeinde, obwohl er bereits
seit vielen Jahren auf Mallorca
lebt, so verbunden ist“, sagt Bür-
germeisterin Kalkbrenner.
Helmut Kalenborn wurde am 02.
April 1940 in Straßfeld geboren.
Nach seiner Lehre bei der Firma
Fleischhauer in Köln arbeitete er
als Betriebsleiter in einem KFZ-
Unternehmen in Euskirchen. Ab
Anfang der 1970er Jahre betrieb
er intensiv Motorsport. Zunächst
startete er in Deutschland, Frank-
reich, Luxemburg und der CSSR.
Ab 1976 bestritt er die Balearen-
Bergmeisterschaft, die er bis zum
Ende seiner aktiven Laufbahn 2005
mit neun Titelgewinnen, Klassen-
siegen und Streckenrekorden ab-
schloss. Kalenborn lebt seit Jah-
ren auf Mallorca, so Thomas Fö-
disch in seinem Buch: „Helmut
Kalenborn: Der Bergkönig von
Mallorca“.

Einmal im Jahr füllt sich der Hof
vor der Kleiderstube Buschhoven.
Vertreter der Vereine, Kindergär-
ten, Büchereien, der Kirchen und
der OGS aus den Swisttaler Orts-
teilen Buschhoven, Morenhoven
und Miel waren am 11.5. wieder
zur Spendenverteilung der Klei-
derstube zusammengekommen.

Sie alle leisten ehrenamtliche Ar-
beit für Kinder und Jugendliche,
und die Kleiderstube hat es sich
seit ihrer Gründung vor mehr als
35 Jahren zur Aufgabe gemacht,
diese Arbeit zu unterstützen. In
diesem Jahr waren die Mitarbei-
terinnen besonders erfolgreich;
mehr als 10.000 Euro konnten

verteilt werden - eine gute und
notwendige Hilfe!
Frau Edith Klein, die Vorsitzende
der Kleiderstube, betonte, dass
diese erhebliche Summe nicht nur
dem Engagement der Mitarbei-
terinnen zu verdanken ist, son-
dern auch den treuen Kunden und
Kundinnen und den Menschen aus

der Umgebung, die mit ihren Kleider-
und Sachspenden den Erfolg erst
möglich machen.
Immer mehr Kaufinteressenten
haben im letzten Jahr den Weg in
die Kleiderstube gefunden. Das Be-
wusstsein für Nachhaltigkeit ist bei
der Bevölkerung gewachsen, der
Kauf von Second-Hand-Kleidung hat
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Foto: v.l. Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner, Birgit Schumann-Jenko,Foto: v.l. Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner, Birgit Schumann-Jenko,Foto: v.l. Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner, Birgit Schumann-Jenko,Foto: v.l. Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner, Birgit Schumann-Jenko,Foto: v.l. Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner, Birgit Schumann-Jenko,
Behindertenbeauftragte Silke Adamek, Dagmar NikolausBehindertenbeauftragte Silke Adamek, Dagmar NikolausBehindertenbeauftragte Silke Adamek, Dagmar NikolausBehindertenbeauftragte Silke Adamek, Dagmar NikolausBehindertenbeauftragte Silke Adamek, Dagmar Nikolaus

Start der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung
in Swisttal
Swisttal. Seit dem 11.05.2023
wird die Ergänzende unabhän-
gige Teilhabeberatung (EUTB)
durch den Paritätischen auch
in Swisttal angeboten.

Jeden zweiten und vierten Don-
nerstag im Monat findet die
kostenlose Beratung durch die
Berater des Paritätischen im
Ratssaal der Gemeinde statt.

Eine Terminvereinbarung ist
nicht zwingend erforderlich, je-
doch unter der Telefonnummer
02241/ 20 14 296 erwünscht.

Gleichstellungsausschuss tagte im Landtag

Der Gleichstellungsausschuss des
Städte- und Gemeindebundes
NRW (Foto) hat am 2. Mai 2023
auf Einladung von Britta OellersBritta OellersBritta OellersBritta OellersBritta Oellers
(6. v. rechts), Mitglied im Landtag
und Vorsitzende des dortigen Aus-
schusses für Gleichstellung und
Frauen, eine Diskussionsrunde mit

den Obleuten der Landtagsfrakti-
onen durchgeführt. Es war bereits
die zweite Diskussionsrunde und
die Obleute wie auch die Mitglie-
der des Gleichstellungsausschus-
ses waren sich einig, dass dieses
Format wiederholt werden soll.
Im Rahmen der Frühjahrssitzung

diskutierte der Gleichstellungs-
ausschuss über Verbesserungs-
möglichkeiten zum Thema „Frau-
en in die Politik“, praktische An-
wendungsprobleme der Frauen-
quote bei der Gremienbesetzung
nach § 12 Landesgleichstellungs-
gesetz NRW und die schlechte

Hebammensituation insbesondere
im ländlichen Raum. Darüber hi-
naus erfuhr der Gleichstellungs-
ausschuss, dass der im Koaliti-
onsvertrag vorgesehene und
auch von der Geschäftsstelle des
StGB NRW begrüßte Lohnatlas
in Arbeit ist.

an Akzeptanz gewonnen. Außer-
dem sind die geringen Preise, die
sich seit vielen Jahren nicht geän-
dert haben, und die Qualität der
angebotenen Ware ein Anreiz, die
Kleiderstube zu besuchen.
Frau Petra Kalkbrenner, die Bür-
germeisterin von Swisttal, beton-
te in ihrer kurzen Ansprache, wie
wichtig für die Gemeinde die zahl-
reichen ehrenamtlichen Helfer
sind und wie sehr sie sich über

die hier geleistete, erfolgreiche
Arbeit freut.
Die Kleiderstube in Buschhoven,
Am Fienacker 9, ist jeden Diens-
tag von 10 - 12 Uhr und jeden
Donnerstag von 10 - 12 Uhr und
14 - 17 Uhr geöffnet. In dieser
Zeit werden auch gut erhaltene
Kleidung, Wäsche, Geschirr und
kleine Haushaltsgegenstände
entgegengenommen - und ein-
kaufen kann JEDER!

Ende: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem Rathaus

Das Beratungsangebot durch
das Team um Dagmar Nikolaus
richtet sich an Menschen mit
Einschränkungen und Behinde-
rung, von Behinderung bedrohten
Menschen sowie deren Angehöri-
ge und das soziale Umfeld. Selbst-
verständlich unterliegt die Bera-
tung der Schweigepflicht.

Die Beratung umfasst Fragen u.
a. zu finanziellen Hilfen, Ein-
gliederungshilfen, Mobilität,
Assistenz und Hilfsmittel, Schwer-
behindertenausweis und Nach-
teilsausgleiche und vieles mehr.
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RSAG-Entsorgungsanlage Swisttal-Miel,  
Lützermiel 1, 53913 Swisttal Miel

Mo - Fr: 8 – 16:30 Uhr (an Feiertagen geschlossen)

Euer Secondhand- 
Container mit  
vielen Schätzen!

GEBEN,  
STÖBERN,  
FINDEN

AB JETZT
in Swisttal-Miel.

AWO-Fluthilfebüros sind noch immer für die Betroffenen da

Nach der Flut 2021. Foto: Elisabeth FrauenkronNach der Flut 2021. Foto: Elisabeth FrauenkronNach der Flut 2021. Foto: Elisabeth FrauenkronNach der Flut 2021. Foto: Elisabeth FrauenkronNach der Flut 2021. Foto: Elisabeth Frauenkron

Bildunterschrift: Die Flutbetroffenen Herr und Frau Meekels und dieBildunterschrift: Die Flutbetroffenen Herr und Frau Meekels und dieBildunterschrift: Die Flutbetroffenen Herr und Frau Meekels und dieBildunterschrift: Die Flutbetroffenen Herr und Frau Meekels und dieBildunterschrift: Die Flutbetroffenen Herr und Frau Meekels und die
AWO Fluthilfeberaterin Elisabeth Frauenkron vor dem sanierten HausAWO Fluthilfeberaterin Elisabeth Frauenkron vor dem sanierten HausAWO Fluthilfeberaterin Elisabeth Frauenkron vor dem sanierten HausAWO Fluthilfeberaterin Elisabeth Frauenkron vor dem sanierten HausAWO Fluthilfeberaterin Elisabeth Frauenkron vor dem sanierten Haus
2023. Foto: AWO Mittelrhein2023. Foto: AWO Mittelrhein2023. Foto: AWO Mittelrhein2023. Foto: AWO Mittelrhein2023. Foto: AWO Mittelrhein

Fast zwei Jahre nach der Flut sindFast zwei Jahre nach der Flut sindFast zwei Jahre nach der Flut sindFast zwei Jahre nach der Flut sindFast zwei Jahre nach der Flut sind
noch immer nicht alle Schädennoch immer nicht alle Schädennoch immer nicht alle Schädennoch immer nicht alle Schädennoch immer nicht alle Schäden
beseitigt, noch immer gibt es Hil-beseitigt, noch immer gibt es Hil-beseitigt, noch immer gibt es Hil-beseitigt, noch immer gibt es Hil-beseitigt, noch immer gibt es Hil-
feberechtigtefeberechtigtefeberechtigtefeberechtigtefeberechtigte,,,,, di di di di die den e den e den e den e den WWWWWeg in dieeg in dieeg in dieeg in dieeg in die
Fluthilfebüros nicht gefunden ha-Fluthilfebüros nicht gefunden ha-Fluthilfebüros nicht gefunden ha-Fluthilfebüros nicht gefunden ha-Fluthilfebüros nicht gefunden ha-
ben.ben.ben.ben.ben. Die  Die  Die  Die  Die AAAAAWO appelliert an Nach-WO appelliert an Nach-WO appelliert an Nach-WO appelliert an Nach-WO appelliert an Nach-
barinnen und Nachbarn und barinnen und Nachbarn und barinnen und Nachbarn und barinnen und Nachbarn und barinnen und Nachbarn und VVVVVererererer-----
wandte und Bekannte der Flutop-wandte und Bekannte der Flutop-wandte und Bekannte der Flutop-wandte und Bekannte der Flutop-wandte und Bekannte der Flutop-
ferferferferfer,,,,, Betroffene über die Hilfemög- Betroffene über die Hilfemög- Betroffene über die Hilfemög- Betroffene über die Hilfemög- Betroffene über die Hilfemög-
lichkeiten in Kenntnis zu setzen.lichkeiten in Kenntnis zu setzen.lichkeiten in Kenntnis zu setzen.lichkeiten in Kenntnis zu setzen.lichkeiten in Kenntnis zu setzen.
Dass es sich lohnt,Dass es sich lohnt,Dass es sich lohnt,Dass es sich lohnt,Dass es sich lohnt, sich an die  sich an die  sich an die  sich an die  sich an die AAAAAWO-WO-WO-WO-WO-
Fluthilfebüros zuwenden, zeigt dasFluthilfebüros zuwenden, zeigt dasFluthilfebüros zuwenden, zeigt dasFluthilfebüros zuwenden, zeigt dasFluthilfebüros zuwenden, zeigt das
Beispiel der Familie Meekels ausBeispiel der Familie Meekels ausBeispiel der Familie Meekels ausBeispiel der Familie Meekels ausBeispiel der Familie Meekels aus
Schleiden.Schleiden.Schleiden.Schleiden.Schleiden.
Das Ehepaar Meekels steht vor ih-
rem Bungalow. Der Garten ist ge-
pflegt, das Haus ist saniert und liebe-
voll eingerichtet. Als am 15. Juli 2021

das Hochwasser kam, war von dem
einstöckigen Gebäude nichts
mehr zu sehen. Es stand kom-
plett unter Wasser. In einem gro-
ßen Kraftakt und mit Hilfe von
Freiwilligen und der Unterstüt-
zung des AWO-Fluthilfebüros ha-
ben die Rentner den Wiederauf-
bau gestemmt. Doch nicht überall
sind die Menschen in den Hoch-
wassergebieten schon so weit.
DDDDDie Mitarbeitenden der ie Mitarbeitenden der ie Mitarbeitenden der ie Mitarbeitenden der ie Mitarbeitenden der AAAAAWO-Flut-WO-Flut-WO-Flut-WO-Flut-WO-Flut-
hilfeteams treffen fast täglich aufhilfeteams treffen fast täglich aufhilfeteams treffen fast täglich aufhilfeteams treffen fast täglich aufhilfeteams treffen fast täglich auf
Flut-Betroffene, die sich nicht darüberFlut-Betroffene, die sich nicht darüberFlut-Betroffene, die sich nicht darüberFlut-Betroffene, die sich nicht darüberFlut-Betroffene, die sich nicht darüber
im Klaren sind, dass es für sie Bera-im Klaren sind, dass es für sie Bera-im Klaren sind, dass es für sie Bera-im Klaren sind, dass es für sie Bera-im Klaren sind, dass es für sie Bera-
tung und finanzielle Hilfen gibttung und finanzielle Hilfen gibttung und finanzielle Hilfen gibttung und finanzielle Hilfen gibttung und finanzielle Hilfen gibt.
Oft sind es sprachliche Barrieren,
die verhindern, dass sie von Hilfsan-

geboten erfahren oder Falschinfor-
mationen auf Messenger-Diensten
und in den Sozialen Medien halten
sie davon ab, Hilfe in Anspruch zu
nehmen.
Eine andere Gruppe sind die, die
zwar von den Hilfen wissen, sich
aber nicht in der Lage sehen, die
Formulare auszufüllen oder die er-
forderlichen Unterlagen zusam-
menzustellen und einzureichen,
denn diese können nur in deutscher
Sprache und nur online gestellt
werden. Ein Hindernis vor allem für
Ältere und Menschen, denen die
digitale Welt fremd ist.
Für sie sind die Fluthelferinnen und
Fluthelfer der AWO noch immer vor
Ort, beraten und bieten psychoso-
ziale und finanzielle Hilfen an.
Dass es sich lohnt, sich in den Flut-Dass es sich lohnt, sich in den Flut-Dass es sich lohnt, sich in den Flut-Dass es sich lohnt, sich in den Flut-Dass es sich lohnt, sich in den Flut-
hilfebüros beraten zu lassen,hilfebüros beraten zu lassen,hilfebüros beraten zu lassen,hilfebüros beraten zu lassen,hilfebüros beraten zu lassen,
beweist das Ehepaar Meekels.beweist das Ehepaar Meekels.beweist das Ehepaar Meekels.beweist das Ehepaar Meekels.beweist das Ehepaar Meekels.
„Wir standen ja vor dem Nichts -
alles, was wir aufgebaut hatten, war

im Wasser und im Schlamm versun-
ken“ berichtet die 78-Jährige. „Wir
sind ja auch nicht mehr die Jüngs-
ten. Das alles wieder herzustellen
kostet viel Geld und wir hatten Sor-
ge, wie wir in unserem Alter eine so
große Summe an die Bank zurück-
zahlen sollten. Wir waren sehr ver-
zweifelt. Ich bin dann ins AWO Flut-
hilfebüro. Hier hat uns die Fluthel-
ferin genau erklärt wo man Hilfen
bekommt und wie. Sie hat uns bei
dem ganzen Prozess der Antrag-
stellung für die Wiederaufbauhilfe
beim Land NRW begleitet und uns
auch auf die Möglichkeit hingewie-
sen Spendengelder von AWO Inter-
national zu beantragen. Damit
konnten wir den Eigenanteil von 20
Prozent abfedern, denn wenn man
alles verloren hat, sind 20 Prozent
Eigenanteil viel Geld.
Wir haben viel Hilfe erfahren. Dafür
sind wir sehr dankbar. Aber es gab
auch immer wieder große Hürden,
mit Gutachtern, mit Handwerkern
und Baumaterial. Wir haben jeden
Tag gearbeitet, bis zur Erschöpfung.
Das hat uns geholfen - auch psy-
chisch. So ging es immer Stückchen
für Stückchen weiter, aber manchmal
war es schon sehr schwer, da war ich
sehr verzweifelt.“
Das Ehepaar berichtet über die Trau-
er über das, was sie verloren haben
und dass sie glücklich sind, dass sie
heute wieder ein schönes Zuhause
haben.
„Es w„Es w„Es w„Es w„Es war schwerar schwerar schwerar schwerar schwer,,,,, aber wir haben es aber wir haben es aber wir haben es aber wir haben es aber wir haben es
geschafft“, sagt Sibilla Meekelsgeschafft“, sagt Sibilla Meekelsgeschafft“, sagt Sibilla Meekelsgeschafft“, sagt Sibilla Meekelsgeschafft“, sagt Sibilla Meekels
nicht ohne Stolz und will mit ihrernicht ohne Stolz und will mit ihrernicht ohne Stolz und will mit ihrernicht ohne Stolz und will mit ihrernicht ohne Stolz und will mit ihrer
Geschichte all denen Mut machen,Geschichte all denen Mut machen,Geschichte all denen Mut machen,Geschichte all denen Mut machen,Geschichte all denen Mut machen,
die noch auf dem die noch auf dem die noch auf dem die noch auf dem die noch auf dem WWWWWeg sind.eg sind.eg sind.eg sind.eg sind.
Das Land NRW unterstützt von der
Hochwasserkatastrophe betroffe-
ne Privathaushalte mit Wiederauf-
bauhilfen. Die finanzielle Unter-
stützung deckt in der Regel 80 Pro-
zent der Kosten ab. Über Anträge
können die Menschen bei der
AWO Geld für die verbleibenden
20 Prozent beantragen.
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Sommerfest vor dem
Kreaforum in Morenhoven
Samstag, 10. Juni, ab 11 Uhr

Nicht wenige Flutbetroffene be-
kommen erst jetzt ihre Abrech-
nungen aus 2021, mit teils hohen
Mehrkosten, etwa, weil sie nach
der Flut ihre feuchten Häuser mit
Bautrocknern oder mobilen Heiz-
geräten getrocknet haben. Dies
sind Belastungen, die Manche in
existenzielle Not bringen. Auch
hier suchen die Fluthilfebüros nach
Unterstützungsmöglichkeiten.
Damit die Hilfe ankommt, sindDamit die Hilfe ankommt, sindDamit die Hilfe ankommt, sindDamit die Hilfe ankommt, sindDamit die Hilfe ankommt, sind
die Beratungsbüros auch auf diedie Beratungsbüros auch auf diedie Beratungsbüros auch auf diedie Beratungsbüros auch auf diedie Beratungsbüros auch auf die
Nachbarschaftshilfe in den Flut-Nachbarschaftshilfe in den Flut-Nachbarschaftshilfe in den Flut-Nachbarschaftshilfe in den Flut-Nachbarschaftshilfe in den Flut-
regionen angewiesen. Denn gera-regionen angewiesen. Denn gera-regionen angewiesen. Denn gera-regionen angewiesen. Denn gera-regionen angewiesen. Denn gera-
de diejenigen,de diejenigen,de diejenigen,de diejenigen,de diejenigen, die den  die den  die den  die den  die den WWWWWeg in dieeg in dieeg in dieeg in dieeg in die
Fluthilfebüros bislang noch nichtFluthilfebüros bislang noch nichtFluthilfebüros bislang noch nichtFluthilfebüros bislang noch nichtFluthilfebüros bislang noch nicht
geschafft haben, haben oftgeschafft haben, haben oftgeschafft haben, haben oftgeschafft haben, haben oftgeschafft haben, haben oft
besonders komplexe Hilfebedarfe.besonders komplexe Hilfebedarfe.besonders komplexe Hilfebedarfe.besonders komplexe Hilfebedarfe.besonders komplexe Hilfebedarfe.
„Informieren Sie flutbetroffene
Ältere Menschen oder solche, die
nicht gut deutsch lesen oder ver-
stehen können, über unsere Hilf-

sangebote“ appelliert die Fluthel-
ferin der AWO, Elisa Frauenkron.
„Wir unterstützen bei der Antrag-
stellung und wir vermitteln auch
psychosoziale Hilfen.“ Kontakt zu
den Fluthilfebüros der AWO am
Mittelrhein und Niederrhein:
AWO BezirksverbandAWO BezirksverbandAWO BezirksverbandAWO BezirksverbandAWO Bezirksverband
Mittelrhein eMittelrhein eMittelrhein eMittelrhein eMittelrhein e.....     VVVVV.....
Rhonestraße 2 a
50765 Köln
0221/57998-0
E-Mail: hochwasserhilfe@
awo-mittelrhein.de
AWO Regionalverband Rhein-ErftAWO Regionalverband Rhein-ErftAWO Regionalverband Rhein-ErftAWO Regionalverband Rhein-ErftAWO Regionalverband Rhein-Erft
& Euskirchen e& Euskirchen e& Euskirchen e& Euskirchen e& Euskirchen e.....     VVVVV.....
AWO Fluthilfe HilfszentrumAWO Fluthilfe HilfszentrumAWO Fluthilfe HilfszentrumAWO Fluthilfe HilfszentrumAWO Fluthilfe Hilfszentrum
Schleidener Schleidener Schleidener Schleidener Schleidener TTTTTalalalalal
Kölner Str. 10
53937 Schleiden-Gemünd
Frau Elisa Frauenkron,
Mobil: 0172 257 14 47, E-Mail:
e.frauenkron@awo-bm-eu.net

Der Kabarettist Christoph BrüskeDer Kabarettist Christoph BrüskeDer Kabarettist Christoph BrüskeDer Kabarettist Christoph BrüskeDer Kabarettist Christoph Brüske
wird auch dabei sein.wird auch dabei sein.wird auch dabei sein.wird auch dabei sein.wird auch dabei sein.

Mit einem Riesenspektakel wird
vor dem Kreaforum in Morenho-
ven der Sommer begrüßt. Alle
Mitbürger - ob jung, ob alt - sind
herzlich eingeladen, dabei zu
sein. Die Kreativitätsschule Mo-
renhoven e. V. und viele Ortsver-
eine bemühen sich um ein großar-
tiges Programm und natürlich um
das leibliche Wohl der Gäste. Mit
Imbiss und Getränken werden die
Gäste von der KG Morenhoven
versorgt, Kaffee und Kuchen sind
den ganzen Tag von der KfD im
Angebot. Es gibt Musik und Ka-
barett für die Erwachsenen, ein
Kinderprogramm im Bastelraum
und Märchen im Märchenwagen
der Krea, die Morenhovener Feu-
erwehr stellt sich besonders den
Kindern vor - da dürfte für jeden
etwas dabei sein! Die Krea gibt
das Programm der 36. Morenho-
vener Kabarett-Tage 2023 be-
kannt.

Das wird im Einzelnen geboten:Das wird im Einzelnen geboten:Das wird im Einzelnen geboten:Das wird im Einzelnen geboten:Das wird im Einzelnen geboten:
Drum for Fun mit einem Drum Cir-
cle (12 Uhr) + Kabarett mit Chris-
toph Brüske (14.30 Uhr) + Flug-
schau der Greifvogelstation Hel-
lenthal (15.30 Uhr) + Die Mär-
chenfee erzählt Märchen für Kin-
der (14 Uhr und 16.45 Uhr) + Bas-
teln für Kinder (14 Uhr und 16.45
Uhr) + Livemusik mit den Kotten-
groovern (ab 17 Uhr) + Die KG
Morenhoven e.V. stellt die neuen
Morenhovener Tollitäten vor +
Die Morenhovener Freiwillige
Feuerwehr präsentiert ihr neues
Einsatzfahrzeug + Der Freundes-
kreis Römerkanal e.V. präsentiert
einen „echten“ Römer und, und....
Teilnehmende Vereine und Grup-
pen: + Kreativitätsschule Moren-
hoven e. V. + Ortsausschuss Mo-
renhoven e. V. + Drum for Fun,
Djembe Trommelgruppe + Die
Kottengroover + KG Morenhoven
2003 e. V. + Freiwillige Feuerwehr
Swisttal, LG Morenhoven + Ka-
tholische Frauengemeinschaft
(kfd) + Freundeskreis Römerka-
nal e. V. +
Kreaforum Morenhoven - Eichen-
straße 3 / Ecke Vivatsgasse. Der
Eintritt ist frei. (Programmände-
rungen vorbehalten). Kuchenspen-
den sind willkommen und können
ab 11 Uhr im Kreaforum abgege-
ben werden!
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Ein Paradies für Kaffeetrinker
Ein Tag ohne Kaffee ist für viele
Deutsche undenkbar. Es ist das
Lieblingsgetränk am Morgen.
Ohne eine Tasse des beliebten
Heißgetränks werden viele erst
gar nicht richtig wach. Gut 150
Liter trinkt jeder Deutsche im Jahr,
macht in etwa einen halben Liter
pro Tag.

Und hier gilt es Preisunterschie-Und hier gilt es Preisunterschie-Und hier gilt es Preisunterschie-Und hier gilt es Preisunterschie-Und hier gilt es Preisunterschie-
de zu erkennen.de zu erkennen.de zu erkennen.de zu erkennen.de zu erkennen.
Direkt an der deutsch-belgischen
Grenze in Losheim gibt es das
seit Jahrzehnten das berühmte
Grenzgeschäft „Ardenner Grenz-
markt“ - heute gehört es zu der
belgischen „Delhaize“ Gruppe.
Wo früher noch der Zoll war und
Schmuggler Angst hatten erwischt

Das braune Heißgetränk ist bei
den Deutschen denn auch belieb-
ter denn je: Die Deutschen trin-
ken in jeder Sekunde 2315 Tassen
Kaffee. Wers genau wisse will: Das
sind 73 Milliarden Tassen pro Jahr.
Rund 6,9 Kilogramm Kaffeepulver
oder Kaffeebohnen kauft jeder
Deutsche im Jahr ein.

zu werden befindet sich heute ein
Einkaufs- und Freizeitcenter.
Mit verschiedenen Ausstellungen
und Einkaufsmöglichkeiten sowie
gastronomischen Betriebe. Im bel-
gischen Supermarkt „Delhaize“
befindet sich das Kaffeeparadies.
Mehr als 300 Sorten Kaffee findet
man hier. Alle gängigen deut-schen
und internationalen Mar-ken in
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allen Verpackungsein-heiten und für
alle Zuberei-tungsarten sind stän-
dig in großer Auswahl vorrätig.
Aber auch besondere und seltene
Marken findet man hier. So wie
der berühmte „Chat noir“ aus
Belgien oder eine besondere Aus-
wahl an Bio und Fairtrade Pro-
dukten.
Das Besondere ist nicht nur die
Auswahl, sondern der Preis.
Aufgrund einer weitaus niedri-ge-
ren Kaffeesteuer als in Deutsch-
land ist der Kaffee in Belgien viel
günstiger. Und es handelt sich dabei
nicht um Lokangebote, sondern um
Dauerangebote.
Interessant für KaffeetrinkInteressant für KaffeetrinkInteressant für KaffeetrinkInteressant für KaffeetrinkInteressant für Kaffeetrinkererererer.....

Was die Oma schon immer wussteWas die Oma schon immer wussteWas die Oma schon immer wussteWas die Oma schon immer wussteWas die Oma schon immer wusste.....
Neueste Studien belegen Kaffee
ist gesundheitsförderlich.
Immer mehr Studien legen nahe,
dass Kaffee einen positiven Effekt
auf die Gesundheit hat - und etwa
das Risiko für Herzinfarkt, Schlag-
anfall oder Diabetes sinkt.
Kaffeekonsum soll das LebenKaffeekonsum soll das LebenKaffeekonsum soll das LebenKaffeekonsum soll das LebenKaffeekonsum soll das Leben
verlängern.verlängern.verlängern.verlängern.verlängern.
Kaffeeliebhaber leben länger? Das
klingt zu schön, um wahr zu sein.
Tatsächlich kommen Wissenschaft-
ler der amerikanischen Gesund-
heits-behörde zu diesem Ergebnis.
In einer kürzlich veröf-fentlichten Stu-
die untersuchten sie, wie sich der
regel-mäßige Kaffeekonsum auf die
Sterb-lichkeit auswirkt. Es zeigte
sich, dass der Kaffeegenuss einen
leicht lebensverlängernden Effekt
hat.
Und Koffein hat auch eine schüt-
zende Wirkung gegen Alz-heimer
und Parkinson.
Im Tierversuch zeigte Koffein eine
schützende Wirkung gegen Alz-
heimer. Gaben Forscher alzhei-
merkranken Mäusen Koffein ins
Trinkwasser, besserten sich auch
die Symptome bereits erkrankter
Tiere. Das Bohnengetränk scheint
auch das Risiko für Parkinson zu

senken. Jedenfalls erkranken Kaf-
feetrinker seltener an der Krank-
heit, wie in verschiedenen epide-
miologischen Studien ge-zeigt
werden konnte. In Tierexpe-rimen-
ten verhindert Koffein den Abbau
von Nervenzellen.
Also liebe Kaffeetrinker genießen
Sie ihren Kaffee. Kleiner Tipp:

Gleich nebenan befindet sich das
Caf Bistro Old Smuggler, hier kön-
nen Sie nicht nur Kaffee genie-
ßen, sondern auch den herrlichen
belgischen Kuchen.
Infos und aktuelle Preise im AD
DELHAIZE Losheim - Ardenner
Grenzmarkt finden Sie unter:
www.grenzgenuss.net



Wir in Swisttal – Jahrgang 24 – Nr. 11 – 27. Mai 2023 – Woche 21 – www.wir-in-swisttal.de16

Sleeping Art     Potsdamer Platz 2     53119 Bonn     (am Verteilerkreis, unser     hinter ARAL)

Tel.: (0 22 8) 68 65 56     www.sleeping-art.de

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10:00 -18:30 Uhr     Sa. 10:00 -16:00 Uhr

Escape the 
ordinary

Argos Legno

Paddy goes to Holyhead
spielten im Dorfsaal Dünstekoven

4.
Buschhovener
Dorfflohmarkt
Lebendige Bürger -
lebendiges Dorf
Zum 4. Mal koordiniert der Hei-
mat- und Verschönerungsverein
Buschhoven (HVV) wieder den
Wunsch der Mitbürger nach ei-
nem Dorftrödel. Ab sofort wird in
vielen Straßen in den Kellern,
Garagen und auf Dachböden nach
Nützlichem, aber Entbehrlichem
gefahndet.
Am Sonntag, 4. Juni, von 10 bis 16 Uhr
sind dann die Besucher, Stöberer und
Käufer gefragt, sich in den Busch-
hovener Straßen umzusehen.
Um einen reibungslosen Ablauf
ohne verstopfte Straßen im en-
gen Ortskern zu garantieren: Die
Parkplätze finden sich bei Netto,
am Forsthaus, an der Schützen-
halle und an der Turnhalle.er sich
noch als Standbetreiber beteili-
gen möchte, findet die Bedingun-
gen und Anmeldeunterlagen auf
der Homepage unter hvv-
buschhoven.de oder auf Nachfrage
unter
Flohmarkt-buschhoven@gmx.de.
Anmeldeschluss für die Teilnah-
me mit einem eigenen Stand ist
der 30. Mai.

Die KG Freundschaftsbund Düns-
tekoven freute sich, nach einigen
Jahren Pause wieder Paddy
Schmidt und seine Band am 13.
Mai im Dorfsaal präsentieren zu
können.
Rund 150 Gäste besuchten das
Irish Folk Konzert und feierten bis
tief in die Nacht.
Ein schöner Abend bei toller Irish
Folk Musik.
Gesang, Gitarre und Muntermonika:
Paddy Schmidt
Geige und Concertria:
Almut Ritter
Bass und Gesang:
Uwe Ritter

Herzlichen Dank für Ihr Interesse
KG Freundschaftsbund Dünstekoven
von 1951 e. V.
Anna Grimberg
stv. Schriftführerin
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Autowaschen zu Hause
Was ist erlaubt?

Viele Regelungen zum Umweltschutz stehen der Autowäsche auf privatemViele Regelungen zum Umweltschutz stehen der Autowäsche auf privatemViele Regelungen zum Umweltschutz stehen der Autowäsche auf privatemViele Regelungen zum Umweltschutz stehen der Autowäsche auf privatemViele Regelungen zum Umweltschutz stehen der Autowäsche auf privatem
Grund und Boden entgegen. Foto: Sasin Tipchai/pixabay.com/mid/ak-oGrund und Boden entgegen. Foto: Sasin Tipchai/pixabay.com/mid/ak-oGrund und Boden entgegen. Foto: Sasin Tipchai/pixabay.com/mid/ak-oGrund und Boden entgegen. Foto: Sasin Tipchai/pixabay.com/mid/ak-oGrund und Boden entgegen. Foto: Sasin Tipchai/pixabay.com/mid/ak-o

Mit den ersten Sonnenstrahlen
steht bei vielen Autofahren auch
die eingehende Pflege des eige-
nen Fahrzeugs auf dem Programm.
Autos dürfen in einigen Regionen
nur unter strengen Auflagen im
eigenen Garten von Hand gewa-
schen werden, da schnell umwelt-
schädliche Stoffe wie Öl oder Ben-
zin ins Grundwasser gelangen
könnten. Teilweise ist das Absprit-
zen des Fahrzeugs mit klarem
Wasser erlaubt, sofern das ent-
stehende Abwasser nicht in die
Kanalisation oder ein offenes be-
nachbartes Gewässer gelangt.
Was erlaubt ist, muss der je-
weiligen örtlichen Satzung ent-
nommen werden.
In einigen Regionen muss auch
der Wochentag berücksichtigt
werden: So ist es in Baden-
Württemberg, Niedersachsen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Berlin
und Bremen sonntags und an Fei-
ertagen verboten, öffentlich wahr-
nehmbare Aufgaben wahrzuneh-
men, wozu auch die Autowäsche
zählt. Andere Bundesländer ver-
bieten das Autowaschen an ein-
zelnen Feiertagen oder erlauben
zumindest die Nutzung vollauto-
matisierter Waschanlagen.
Das Bußgeld ist ebenfalls regio-
nal unterschiedlich und beginnt
häufig bei 25 Euro, in Baden-

Württemberg und Nordrhein-
Westfalen aber auch erst ab 500
Euro. Im Extremfall können, wie
in Sachsen bis zu 100.000 Euro
fällig werden. Die Höhe des Buß-
gelds richtet sich dabei nach
der Gefahr, die für die Umwelt
entsteht.
Auf Privatgrundstücken ist eine
Motorwäsche, das Waschen mit
chemischen Reinigungsmitteln
und technischen Hilfsmitteln wie
Dampfstrahlern sowie die Wäsche
innerhalb von Wasserschutzgebie-
ten generell verboten. Lediglich
Staubsaugen, feine Politur auftra-
gen und mit Wasser die Scheiben
reinigen, ist im eigenen Garten
erlaubt.
Da das Waschen auf der Straße in
der Regel als genehmigungs-
pflichte Sondernutzung angese-
hen wird und zudem gemäß der
Straßenverkehrsordnung (StVO)
das Beschmutzen oder Benetzen
der Straße verboten ist, ist das
Waschen auf der Straße praktisch
kaum möglich. Wer sein Auto aus-
giebig waschen möchte, muss also
zwangsläufig einen dafür vorge-
sehenen Waschplatz aufsuchen.
Nur so kann das bei der Fahr-
zeugwäsche anfallende Abwasser
aufgefangen werden. Geeignet
sind dafür Waschanlagen mit und
ohne Selbstbedienung.(mid/ak-o)
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JETZTT ANNGEEBOTT ANFOORDERN: (022288) 4666 699 899

Es wird Zeit für  
FRÜHLINGSGEFÜHLE!

Familienbetrieb 
seit 1949

MARKISEN NEUANLAGEN 
& NEUBEZÜGE

Partnerschaftsverein plant Kunstausstellung
„Liaison“ der Künstler aus Swisttal und Quesnoy

Kirchengemeinde St. Kunibert feiert
Pfarrfest in Heimerzheim
Herzliche Einladung zur Festmes-
se an Fronleichnam im „Kurpark“
am Peter-Esser-Platz in Heimerz-
heim am 8. Juni um 10 Uhr mit
anschl. Fronleichnamsprozession.
Im Anschluss findet das Pfarrfest
von 12 bis 17 Uhr am Pfarrzentrum
(Bornheimer Str. 2 in Heimerzheim)

hinter der katholischen Kirche
statt. Wir freuen uns auf ein gesel-
liges Beisammensein. Es erwartet
Euch und Sie ein buntes Programm
für Groß und Klein mit dem Tam-
bourcorps, einem Mitmachzirkus
der Erlebnisakademie, einem Kin-
der-Flohmarkt (Anmeldung im

Pastoralbüro unter der Rufnum-
mer: 02254/7206. Es wird keine
Standgebühr erhoben. Wir freuen
uns über eine Kuchen- oder Geld-
spende), Bücherei-Flohmarkt,
Kirchenführung, u.v.m.
Für das leibliche Wohl ist bestens
gesorgt. Geschnetzeltes nach

„Kunst verbindet“ -„Kunst verbindet“ -„Kunst verbindet“ -„Kunst verbindet“ -„Kunst verbindet“ - In diesem Sin-
ne geht der Partnerschaftsverein
mit einem Aufruf an Deutsche
und Französische Künstler und
Künstlerinnen neue Wege: Der
Verein „Swisttal-Quesnoy“ lädt
Kunstschaffende ein, das TTTTThemahemahemahemahema
„Liaisons - „Liaisons - „Liaisons - „Liaisons - „Liaisons - VVVVVerbindungen“erbindungen“erbindungen“erbindungen“erbindungen“ in ei-
nem Kunstwerk auszudrücken.

Die Werke können das Ausstel-
lungsthema in unterschiedlicher
Weise und verschiedensten Tech-
niken (Malerei, Grafik, Foto, drei-
dimensionale Werke oder Misch-
techniken, jedoch keine Video-
kunst) veranschaulichen:
zwischenmenschlich, kulturell,
gesellschaftlich, geographisch,

politisch etc.
Detaillierte Informationen finden
sich auf der Homepage
www.swisttal-quesnoy.de,
hier kann man sich auch gleich
online anmelden. Bei Fragen
kann man sich an
kontakt@swisttal-quesnoy.de
wenden.

Anmeldeschluss ist der 31. Juli.
Die Ausstellung, zu der die
Künstler und Künstlerinnen aus
beiden Ländern eingeladen sind,
wird am 30. September um 15 Uhr
im Rathaus Swisttal eröffnet und
dauert bis 8. Oktober. Anschlie-
ßend wandert sie in die Partner-
stadt Quesnoy-sur-Deûle.

Züricher Art auf Kartoffelnest, Ge-
grilltes und Fritten, Cafeteria so-
wie warme und kalte Getränke
wird es geben. Kuchenspenden
für die Cafeteria werden gerne
entgegengenommen.
Auf Ihr Kommen freut sich der
Pfarrausschuss.

Tag der offenen Tür
Willkommen beim Tag der offenen Tür des TC Kottenforst e. V.
Am 29. Mai (Pfingstmontag) ab29. Mai (Pfingstmontag) ab29. Mai (Pfingstmontag) ab29. Mai (Pfingstmontag) ab29. Mai (Pfingstmontag) ab
13 bis 17 Uhr13 bis 17 Uhr13 bis 17 Uhr13 bis 17 Uhr13 bis 17 Uhr findet unser jährli-
cher Tag der offenen Tür statt.

Wir begrüßen Sie auf der Ten-
nisanlage am Wiedring in
Buschhoven.

Programm:Programm:Programm:Programm:Programm:
• Schnuppertennis für Neulinge,

alte Hasen, große und kleine
Ballverrückte

• Musik
• Getränke und Speisen

Unser Unser Unser Unser Unser Angebot:Angebot:Angebot:Angebot:Angebot:
Neumitglieder, die an diesem Tag
eintreten, erhalten 50 Prozent
Rabatt auf den Jahresbeitrag
2023,
www.tckottenforst.de
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Deutsche Güte-
gemeinschaft Möbel rät:
Polstermöbel und Stühle vor dem Kauf
unbedingt und ausgiebig probesitzen

Wer sich zuhause lange und genüsslich niederlassen will, sollte vor demWer sich zuhause lange und genüsslich niederlassen will, sollte vor demWer sich zuhause lange und genüsslich niederlassen will, sollte vor demWer sich zuhause lange und genüsslich niederlassen will, sollte vor demWer sich zuhause lange und genüsslich niederlassen will, sollte vor dem
Möbelkauf den Sitzkomfort gründlich checken. Foto: DGM/KoinorMöbelkauf den Sitzkomfort gründlich checken. Foto: DGM/KoinorMöbelkauf den Sitzkomfort gründlich checken. Foto: DGM/KoinorMöbelkauf den Sitzkomfort gründlich checken. Foto: DGM/KoinorMöbelkauf den Sitzkomfort gründlich checken. Foto: DGM/Koinor

Es ist allgemein bekannt und be-
wiesen, dass viel sitzen nicht ge-
sund ist. Dennoch nimmt die täg-
liche Zeit, die die Deutschen im
Sitzen verbringen, seit Jahren
weiter zu. Jochen Winning, Ge-
schäftsführer der Deutschen Gü-
tegemeinschaft Möbel (DGM), rät:
„Wer viel sitzen muss, sei es hin-
ter dem Lenkrad oder vor dem
Bildschirm, sollte zwischendurch
genügend Pausen machen und ak-
tiv regenerieren. Überall dort, wo
wir Einfluss auf die Wahl des Sitz-
möbels nehmen können, sollte die-
ses außerdem auf individuellen
Sitzkomfort überprüft werden - am
besten schon vor dem Kauf.“
Wer im Möbelhaus unterwegs ist,
hat oft die Qual der Wahl. Über
das Äußere eines Möbelstücks hi-
naus, ist es gerade bei Stühlen
und Polstermöbeln für Esszimmer,
Wohnzimmer oder Homeoffice
wichtig, deren Sitzkomfort indivi-
duell zu testen. Dafür sollte man je
nach Möbel ruhig mal die Schuhe
ausziehen, sich eine halbe Stunde
oder auch mehr Zeit nehmen, um
verschiedene Sitzpositionen
gründlich, bewusst und alltagsnah
auszuprobieren, empfiehlt Möbel-
experte Jochen Winning.
Zum individuell spürbaren Kom-
fort gehört auch das Gefühl auf
der Haut, das beim Kontakt mit
dem Oberflächenmaterial des
Möbels entsteht. Und auch der
Geruch und etwaige Gebrauchs-
geräusche, die von dem Möbel-
stück ausgehen können, sollten
genau wahrgenommen werden.
„Am besten probiert auch die

Partnerin oder der Partner bezie-
hungsweise die ganze Familie
neue Sitz- oder Polstermöbel aus,
um sicherzustellen, dass etwa die
Sitzhöhe, die Polsterung und die
Lehnen allen späteren Nutzern
eine komfortable Sitzposition er-
möglichen - auch über mehrere
Stunden hinweg“, sagt Winning.
Schließlich sollte auch die Experti-
se des Verkäufers im Möbelhandel
genutzt werden, um Vergleichs-
möglichkeiten aufzuzeigen. Schafft
es ein Möbelstück in die engere
Auswahl, darf auch dessen Quali-
tätscheck nicht zu kurz kommen.
Der gelingt Endverbrauchern, in-
dem sie auf das RAL-Gütezeichen
„Goldenes M“ achten. Möbel, die
damit gekennzeichnet sind, sind
auf Langlebigkeit und zuverlässi-
ge Funktionen sowie darüber hin-
aus auf nachgewiesene Sicher-
heit, Gesundheits- und Umweltver-
träglichkeit hin geprüft. Bei Quali-
tätstests im Prüflabor müssen sie
die Einhaltung der strengen und
umfassenden Güte- und Prüfbestim-
mungen RAL-GZ 430 nachweisen.
„Diese objektive Qualitätsbeurtei-
lung liefert dem Endverbraucher
eine wertvolle Entscheidungsgrund-
lage sowie vor allem auch eine Ant-
wort auf die Frage, ob ein ausge-
wähltes Möbelstück eine langfris-
tig sinnvolle Investition darstellt“,
sagt der DGM-Geschäftsführer und
ergänzt abschließend: „Gerade
auch beim Möbelkauf im Internet,
wo kein Probesitzen und individu-
eller Komfortcheck möglich ist, hilft
das ‚Goldene M‘ eine gute Kauf-
entscheidung zu treffen.“ (DGM/FT)
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Die Heizkosten eindämmen
Insbesondere in Dachboden und Kellerdecke
steckt ungeahntes Einsparpotenzial

Wohlfühlen in den eigenen vier Wänden: Eine nachträgliche DämmungWohlfühlen in den eigenen vier Wänden: Eine nachträgliche DämmungWohlfühlen in den eigenen vier Wänden: Eine nachträgliche DämmungWohlfühlen in den eigenen vier Wänden: Eine nachträgliche DämmungWohlfühlen in den eigenen vier Wänden: Eine nachträgliche Dämmung
von Dachboden und Kellerdecke senkt den Energieverbrauch und trägtvon Dachboden und Kellerdecke senkt den Energieverbrauch und trägtvon Dachboden und Kellerdecke senkt den Energieverbrauch und trägtvon Dachboden und Kellerdecke senkt den Energieverbrauch und trägtvon Dachboden und Kellerdecke senkt den Energieverbrauch und trägt
zu einem angenehmen Raumklima bei. Foto: djd/Brillux Zuhausezu einem angenehmen Raumklima bei. Foto: djd/Brillux Zuhausezu einem angenehmen Raumklima bei. Foto: djd/Brillux Zuhausezu einem angenehmen Raumklima bei. Foto: djd/Brillux Zuhausezu einem angenehmen Raumklima bei. Foto: djd/Brillux Zuhause

Die anhaltende Energiekrise lässt
Haushalte nach Wegen suchen,
um den Verbrauch und damit die
Kosten zu senken. Besonders im
Fokus befindet sich dabei der En-
ergiebedarf für die Wärmeversor-
gung der eigenen vier Wände. Ei-
nen wichtigen Schritt zu mehr en-
ergetischer Effizienz stellt im Alt-
bau eine professionelle Wärme-
dämmung dar. Mögliche Befürch-
tungen, dass dies automatisch mit
einer Großbaustelle und entspre-
chendem Aufwand verbunden ist,
sind allerdings unbegründet. Denn
mit gezielten Arbeiten vor allem
an neuralgischen Bereichen wie
dem Dachboden und der Keller-
decke lässt sich oft schon viel be-

wirken. Dass Hauseigentümer da-
mit gleichzeitig etwas für die Um-
welt tun, ist ein nicht unerhebli-
cher positiver Zusatzeffekt.
Wärmeverluste über DachbodenWärmeverluste über DachbodenWärmeverluste über DachbodenWärmeverluste über DachbodenWärmeverluste über Dachboden
und Kellerdecke verhindernund Kellerdecke verhindernund Kellerdecke verhindernund Kellerdecke verhindernund Kellerdecke verhindern
Dach und Keller des Eigenheims sind
Kälte und wechselnden Witterungs-
verhältnissen direkt ausgesetzt und
daher anfällig für Wärmeverluste. Das
gilt insbesondere, wenn keine oder
eine nicht ausreichende Dämmung
vorhanden ist. Fachbetriebe aus
dem Malerhandwerk vor Ort kön-
nen diesen Missstand beseitigen,
indem sie spezielle Dämmplatten,
beispielsweise aus Wärmedämm-
verbundsystemen von Brillux, ver-
legen. Sie verhindern, dass die
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Neben der Fassade können Kellerdecke und Dachboden nachträglichNeben der Fassade können Kellerdecke und Dachboden nachträglichNeben der Fassade können Kellerdecke und Dachboden nachträglichNeben der Fassade können Kellerdecke und Dachboden nachträglichNeben der Fassade können Kellerdecke und Dachboden nachträglich
gedämmt werden, um Energie einzusparen. Unter anderen kann eingedämmt werden, um Energie einzusparen. Unter anderen kann eingedämmt werden, um Energie einzusparen. Unter anderen kann eingedämmt werden, um Energie einzusparen. Unter anderen kann eingedämmt werden, um Energie einzusparen. Unter anderen kann ein
Malerbetrieb fachgerecht Dämmplatten verlegen, um KälteeindringenMalerbetrieb fachgerecht Dämmplatten verlegen, um KälteeindringenMalerbetrieb fachgerecht Dämmplatten verlegen, um KälteeindringenMalerbetrieb fachgerecht Dämmplatten verlegen, um KälteeindringenMalerbetrieb fachgerecht Dämmplatten verlegen, um Kälteeindringen
und Wärmeabwanderung vorzubeugen. Foto: djd/Brilluxund Wärmeabwanderung vorzubeugen. Foto: djd/Brilluxund Wärmeabwanderung vorzubeugen. Foto: djd/Brilluxund Wärmeabwanderung vorzubeugen. Foto: djd/Brilluxund Wärmeabwanderung vorzubeugen. Foto: djd/Brillux

Wärme über den Dachboden nach
oben verloren gehen kann. Im
Kellergeschoss wiederum dienen
die Dämmplatten dazu, dass kei-
ne Kälte mehr aus dem Unter-
grund in das Erdgeschoss eindrin-
gen kann. Somit schützen bereits
zwei nachträgliche Maßnahmen
bei minimalem Bauaufwand das
Haus besser vor kostspieligen
Wärmeverlusten. In der Folge
müssen die Bewohner nicht mehr
so stark heizen, der Verbrauch und
damit auch die laufenden Kosten
sinken.
Der Staat hilft beimDer Staat hilft beimDer Staat hilft beimDer Staat hilft beimDer Staat hilft beim
energetischen Modernisierenenergetischen Modernisierenenergetischen Modernisierenenergetischen Modernisierenenergetischen Modernisieren
Die Energiebilanz des Hauses zu

verbessern, wirkt sich nicht nur
positiv auf den eigenen Geldbeu-
tel aus, sondern ebenso auf die
Umwelt. Daher wird die Effizienz-
steigerung staatlich belohnt: Mit
einem individuellen Sanierungs-
plan (iSFP) gibt es im Rahmen der
Bundesförderung für energieeffi-
ziente Gebäude (BEG) einen Zu-
schuss von bis zu 15 Prozent. Al-
ternativ zur Förderung nach BEG
ist auch eine steuerliche Abschrei-
bung von 20 Prozent verteilt auf
drei Jahre möglich. Dies gilt auch
für Nachrüstmaßnahmen von
Dachboden und Kellerdecke. Mit
dem Fachbetriebsfinder unter
www.brillux.de/zuhause lassen
sich erfahrene Ansprechpartner
vor Ort suchen, zudem gibt es dort
mehr Informationen zu Fördermit-
teln sowie Tipps, wie sich das Ei-
genheim für den nächsten Winter
fit machen lässt. Von der Däm-
mung profitieren die Bewohner
noch in weiterer Hinsicht: Denn
ein ganzjährig angenehmes und
gesundes Raumklima trägt zu
mehr Wohlbefinden bei. (djd)Foto: djd/Brillux ZuhauseFoto: djd/Brillux ZuhauseFoto: djd/Brillux ZuhauseFoto: djd/Brillux ZuhauseFoto: djd/Brillux Zuhause
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Grüne Wiesen, blauer Himmel und die Swist
Schüler Elias Kroll malt das Siegerbild beim Logowettbewerb für die 950 Jahr-feier von Heimerzheim

Elias Kroll (Mitte) präsentiert sein Siegerbild vor großem Publikum in der Aula der Gesamtschule SwisttalElias Kroll (Mitte) präsentiert sein Siegerbild vor großem Publikum in der Aula der Gesamtschule SwisttalElias Kroll (Mitte) präsentiert sein Siegerbild vor großem Publikum in der Aula der Gesamtschule SwisttalElias Kroll (Mitte) präsentiert sein Siegerbild vor großem Publikum in der Aula der Gesamtschule SwisttalElias Kroll (Mitte) präsentiert sein Siegerbild vor großem Publikum in der Aula der Gesamtschule Swisttal

„Eigentlich male ich gar nicht
so gern“, sagt Elias Kroll, Fünft-
klässler der Gesamtschule
Swist-tal, der am Logowettbe-
werb für die 950 Jahrfeier in
Heimerzheim teilgenommen
hat, „aber auf zu Heimerzheim
fiel mir was ein.“ Und so malte
Elias das, was für ihn in Hei-
merzheim wichtig ist: „Grüne
Wiesen, blauer Himmel und die
Swist.“ So titelte die Heimerz-
heimer Jour-nalistin Gerda Sax-
ler-Schmidt 20. April 2023 im
Generalanzeiger zum Sieger-
bild, dessen Ver-leihung in der
Presse ein durchweg positives
Echo fand.
Elias stammt aus Morenhoven
und verbringt seine Freizeit an
der Swist: „Den Swistbach mag
ich halt gerne. Da bin ich sehr
oft.“ Elias nimmt oft seinen Ke-
scher mit zur Swist, um Fische
zu fangen, die er dann aber
wieder in die Freiheit entlässt.
Ganz beeindruckt lauscht Schul-
leiterin Sybille Prochnow Pene-
do, als Elias seine Kenntnisse
über heimische Fische erläuter-

te: Die Bachforelle gibt es häu-
fig in der Swist, ebenso den Dö-
bel. Der Elfjährige ist sehr stolz,
dass sein Logo ausgewählt wur-
de und im kommenden Jahr das
Erkennungszeichen des Jubilä-
ums in Heimerzheim sein wird.
Es erscheint auf Buttons, Pla-
katen und im Jubiläumsbuch
rund um die Feier.
Der Ortsausschuss für Heimat-
und Kulturpflege Heimerzheim
hat für das Jubiläum vielfältige
Ideen entwickelt. Wichtig war
den Mitgliedern, auch die jun-
ge Bevölkerung in die Gestal-
tung der Feierlichkeiten einzu-
binden. So entstand die Idee

eines Logowettbewerbs mit
Schülerin-nen und Schülern.
„950 Jahre Heimerzheim - Was
verbindet dich mit dem Ort?
Was ist für dich wichtig?“, fass-
te die Ortsausschuss-Vorsit-
zende Angelika Neubauer die
Aufgabenstellung zusammen.
Sie freut sich darüber, dass bei-
de Schulleiterinnen der Hei-
merzheimer Schulen die Idee
des Ortsausschusses unter-
stützt und aktiv umgesetzt hat.
Die Schulleiterin der Swist-
bachschule, Barbara Kolz, hat
ihre 3.-Klässler und 4.-Klässler
an einem schulinternen Wett-
be-werb teilnehmen lassen. Sy-
bille Prochnow Penedo, Schul-
leiterin der Gesamtschule
Swisttal, hat die Stufen 5 und 6
für das Projekt begeistert.
Insgesamt 121 Bilder der Swist-
bachschule, Grundschule in
Heimerzheim, sowie der Ge-
samtschule Swisttal wurden
zum Wettbewerb ein-gesandt.
Angelika Neubauer war ausge-
sprochen erfreut, dass so viele
Vorschläge der Schüle-rinnen
und Schüler eingereicht wur-
den: „Die Anzahl der Vorschlä-
ge hat uns wirklich über-
rascht.“ Auf vielen Bilder do-
minierte die Burg oder die
Swist, oft waren Enten zu se-
hen und immer wieder auch ein
Regenbogen. Dieser stehe für
„Freude“, so Elias.

Die Bilder wurden in der Jah-
reshauptversammlung des Ver-
eins vorgestellt. Es wurde in Ab-
stimmung mit fachlicher Unter-
stützung eine Vorauswahl ge-
troffen und nun das Siegerbild
ge-funden. Ziel des Ortaus-
schuss ist eine gemeinschaftli-
che, große Aktion „950 Jahre
Heimerz-heim 2024“ zu gestal-
ten. Das bedeutet auch die Ein-
bindung der beteiligten Kinder.
Wir möch-ten alle beteiligten
Kinder einladen und uns für ihr
Engagement bedanken. Dazu
wurde gemeinsam mit beiden
Schulen eine Veranstaltung in
der Aula der Gesamtschule Swist-
tal ge-staltet. Neben der Präsen-
tation des Siegerlogos wurden
weitere prämierte Bilder gezeigt.
Am Ende spendeten Angelika
Neubauer und Hermann Schlag-
beck im Namen des Ortsauschus-
ses ein Eis für alle Teilnehmer-
innen und Teilnehmer.
121 Bilder wurden eingesandt121 Bilder wurden eingesandt121 Bilder wurden eingesandt121 Bilder wurden eingesandt121 Bilder wurden eingesandt
Die elf Siegerkinder:Die elf Siegerkinder:Die elf Siegerkinder:Die elf Siegerkinder:Die elf Siegerkinder:
Greta Fichna, Klasse 3a
Tilda Adolph, Klasse 3a
Thomas Mett, Klasse 3a
Kamilla Neitzke, Klasse 3b
Lilly Lange, Klasse 3b
Lorena Elshani, Klasse 4a
Maya Friesen, Klasse 4a
Elias Kroll, Klasse 5a
Finn Langel, Klasse 5a
Tim Balter, Klasse 5c
Hannah Kaden, Klasse 6aAlle Siegerkinder zeigen stolz ihre Bilder, das Siegerbild im HintergrundAlle Siegerkinder zeigen stolz ihre Bilder, das Siegerbild im HintergrundAlle Siegerkinder zeigen stolz ihre Bilder, das Siegerbild im HintergrundAlle Siegerkinder zeigen stolz ihre Bilder, das Siegerbild im HintergrundAlle Siegerkinder zeigen stolz ihre Bilder, das Siegerbild im Hintergrund
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Schlösser, Burgen und weite Blicke
2. Swisttaler Apfelroutentag am 27. August - Das Fahrrad-Event für die gesamte Gemeinde

Gemeinsam mit dem damaligen NRW-Wirtschaftsminister Andreas PiGemeinsam mit dem damaligen NRW-Wirtschaftsminister Andreas PiGemeinsam mit dem damaligen NRW-Wirtschaftsminister Andreas PiGemeinsam mit dem damaligen NRW-Wirtschaftsminister Andreas PiGemeinsam mit dem damaligen NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (l.) eröffneten die Bürger-nkwart (l.) eröffneten die Bürger-nkwart (l.) eröffneten die Bürger-nkwart (l.) eröffneten die Bürger-nkwart (l.) eröffneten die Bürger-
meister der linksrheinischen RSK-meister der linksrheinischen RSK-meister der linksrheinischen RSK-meister der linksrheinischen RSK-meister der linksrheinischen RSK-Kommunen 2019 die Rheinische Apfelroute. Foto: WDKKommunen 2019 die Rheinische Apfelroute. Foto: WDKKommunen 2019 die Rheinische Apfelroute. Foto: WDKKommunen 2019 die Rheinische Apfelroute. Foto: WDKKommunen 2019 die Rheinische Apfelroute. Foto: WDK

Malerische Schlossanlagen, wun-
derschöne Wasserburgen und
zahlreiche historische Gebäude
prägen die Ortsteile der Kommu-
ne Swisttal. Dazwischen finden
sich die Swist und große landwirt-
schaftliche Flächen, die einen Blick
in alle Richtungen ermöglichen.
Vom Siebengebirge bis zu den Hö-
henzügen der Eifel - bei gutem
Wetter ist die Aussicht nahezu gren-
zenlos. So gut wie keine Steigun-
gen und angenehme Wegeoberflä-
chen bieten hervorragende Voraus-
setzungen für einen interessanten
und entspannten Radausflug. Also
ein ideales Terrain, dass sich am
besten mit dem Fahrrad oder E-
Bike erkunden lässt. Dazu bietet
der 2. Swisttaler Apfelroutentag
Fahrradfreaks und Hobbypedalis-
ten am 27. August eine hervorra-
gende Möglichkeit. Gemeinsam
mit der Familie und Freunden die
Schönheiten der Heimat auf dem
Fahrrad erstrampeln ist sicherlich
ein unvergessliches Erlebnis der
besonderen Art. Die 2019 eröff-
nete Rheinische Apfelroute
führt Radler auf insgesamt 124

Streckenkilometern entlang blü-
hender Obstplantagen, bunten Ge-
müsefeldern und regionalen Hoflä-
den durch die sechs linksrheinischen
Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises
und damit durch die größte Obst-
und Gemüseanbauregion Nordrhein-

Vereinstour in die Rhön

Knapp 50 Dünstekovener Karneva-
listen der KG Freundschaftsbund
Dünstekoven machten sich pünkt-
lich am Freitagmorgen auf den Weg
in die schöne Rhön. Das ganze Wo-
chenende sollte unter dem Motto
„Kultur, Geselligkeit und Freude“
stehen.  So wurde auf der Hinfahrt
die Stadt Fulda besucht. Bei einem
Bummel durch die Altstadt und ei-
nem Besuch im Dom konnten schö-
ne Eindrücke gewonnen werden.

Die nächsten Tage wurden durch eine
Wanderung im Hochmoor „Schwar-
zes Moor“, einen Besuch auf dem
Kloster Kreuzberg und einer Füh-
rung durch die Gedenkstätte „Point
Alpha“ geprägt.  Die erstaunliche
Geschichte dieser vielfältigen Re-
gion und die schlimme Zeit, direkt
an der innerdeutschen Grenze,
wurden von einem Ortsansässigen
Reiseleiter näher gebracht. Ein
Highlight war sicherlich auch der

Besuch der Wasserkuppe, dem
höchsten Berg der Rhön und Hes-
sens. Hier wurde im Jahre 1911 das
Segelfliegen erfunden. In dieser luf-
tigen Höhe trauten sich einige mu-
tige Karnevalisten noch höher auf-
zusteigen und machten einen
Rundflug über die ganze Rhön.  Die
Abende wurden bei unseren herz-
lichen Gastgebern vom Landhaus
Kehl in geselliger Runde bei le-
ckerem Essen, guten Getränken

und viel Spaß verbracht.
So verging das Wochende wie im
Fluge und am Montag ging es wieder
Richtung Heimat, mit einem Zwi-
schenstopp in der Vulkan Brauerei
in Mendig endete diese schöne Tour
mit einem gemütlichen Abschluss im
Dorfsaal.
Die bunt gemischte Truppe hatte viel
Spaß und freut sich, bis zur nächsten
Tour die ein oder andere Anekdote
von dieser zu erzählen.

Westfalens. Die angeschlossene
Swisttaler Nebenroute ist rund 20
Kilometer lang. Gastronomische und
andere Angebote von Swisttaler Un-
ternehmen warten entlang der Rou-
te auf die Teilnehmer. Veranstalter
des 2. Swisttaler Apfelroutentag sind

der Gewerbeverein Swisttal e. V. und
die Wirtschaftsförderung der Ge-
meinde Swisttal mit Unterstützung
des Verein Rhein-Voreifel-Touristik
(RVT). Weitere Einzelheiten:
ht tps : / /www.gewerbevere in-
swisttal.de/news?id=71 (WDK)
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Erfolgreicher Tag für Kinder und Jugend
Leichtathletik, Talentiade und Berufsorientierung im Walter-Mundorf-Stadion

Die Jungen der Die Jungen der Die Jungen der Die Jungen der Die Jungen der WWWWWettkampfklasse III beim 800-Meterettkampfklasse III beim 800-Meterettkampfklasse III beim 800-Meterettkampfklasse III beim 800-Meterettkampfklasse III beim 800-Meter-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf-Lauf.....

Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit (vSchülerinnen und Schüler gemeinsam mit (vSchülerinnen und Schüler gemeinsam mit (vSchülerinnen und Schüler gemeinsam mit (vSchülerinnen und Schüler gemeinsam mit (v.l.) Lucas Hemk.l.) Lucas Hemk.l.) Lucas Hemk.l.) Lucas Hemk.l.) Lucas Hemkeseseseses,,,,,     WWWWWettkampfleiterettkampfleiterettkampfleiterettkampfleiterettkampfleiter,,,,, Sebastian Kaas Sebastian Kaas Sebastian Kaas Sebastian Kaas Sebastian Kaas,,,,, Schulleiter  Schulleiter  Schulleiter  Schulleiter  Schulleiter Anno-Gymnasium,Anno-Gymnasium,Anno-Gymnasium,Anno-Gymnasium,Anno-Gymnasium,     WWWWWolfgangolfgangolfgangolfgangolfgang
MüllerMüllerMüllerMüllerMüller,,,,, Präsident Kreissportbund Rhein-Sieg e Präsident Kreissportbund Rhein-Sieg e Präsident Kreissportbund Rhein-Sieg e Präsident Kreissportbund Rhein-Sieg e Präsident Kreissportbund Rhein-Sieg e.V.V.V.V.V.,.,.,.,.,     TTTTThomas Hockhomas Hockhomas Hockhomas Hockhomas Hockenbrink,enbrink,enbrink,enbrink,enbrink, Regionaldirektor der Kreissparkasse Köln, Regionaldirektor der Kreissparkasse Köln, Regionaldirektor der Kreissparkasse Köln, Regionaldirektor der Kreissparkasse Köln, Regionaldirektor der Kreissparkasse Köln, Dano Himmelr Dano Himmelr Dano Himmelr Dano Himmelr Dano Himmelrath,ath,ath,ath,ath,     VVVVVorsit-orsit-orsit-orsit-orsit-
zender Kzender Kzender Kzender Kzender Kulturulturulturulturultur- und Sportausschuss des Rhein-Sieg-Kreises- und Sportausschuss des Rhein-Sieg-Kreises- und Sportausschuss des Rhein-Sieg-Kreises- und Sportausschuss des Rhein-Sieg-Kreises- und Sportausschuss des Rhein-Sieg-Kreises,,,,, und  und  und  und  und TTTTThomas homas homas homas homas WWWWWagneragneragneragneragner,,,,, Sport- und Bildungsdezernent des Rhein-Sieg-Kreises Sport- und Bildungsdezernent des Rhein-Sieg-Kreises Sport- und Bildungsdezernent des Rhein-Sieg-Kreises Sport- und Bildungsdezernent des Rhein-Sieg-Kreises Sport- und Bildungsdezernent des Rhein-Sieg-Kreises,,,,, bei der bei der bei der bei der bei der
Eröffnung des Eröffnung des Eröffnung des Eröffnung des Eröffnung des TTTTTags der Leichtathletik.ags der Leichtathletik.ags der Leichtathletik.ags der Leichtathletik.ags der Leichtathletik. F F F F Fotos:otos:otos:otos:otos: Rhein-Sieg-Kreis Rhein-Sieg-Kreis Rhein-Sieg-Kreis Rhein-Sieg-Kreis Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis (hei). Gemein-
sam mit dem LAZ Rhein-Sieg ver-
anstaltete der Ausschuss für den
Schulsport des Rhein-Sieg-Krei-
ses im Siegburger Walter-
Mundorf-Stadion den Tag der
Leichtathletik in Kombination mit
der „Talentiade“. Das Event stand
ganz im Zeichen des sportlichen
Wettbewerbs von Schulen, ver-
band den Sport aber erstmals auch

mit Berufsorientierung. Regiona-
le Unternehmen präsentierten
sich den Schülerinnen und Schü-
lern als mögliche Ausbildungs-
oder Praktikumsbetriebe. Schirm-
herr der Veranstaltung war Land-
rat Sebastian Schuster.
Ausgetragen wurde am Tag der
Leichtathletik die Kreismeister-
schaft in dieser Sparte als Mann-
schaftswettbewerb im Rahmen der

Landessportfeste der Schulen.
Dabei lautete das Motto „Jugend
trainiert für Olympia“. Neben
sportlichen Werten wie Fairness
und Teamgeist hat der Tag auch
zum Ziel, Nachwuchstalente zu
entdecken. Die Schülerinnen und
Schüler, die von ihren Schulen für
die offene Kategorie „Talentia-
de“ angemeldet worden waren,
traten im Mannschaftswettbe-

werb der Kreismeisterschaft mit
an. Insgesamt hatten sich sieben
Schulen mit etwa 250 Schüler-
innen und Schülern für die Sport-
wettkämpfe angemeldet.
Thomas Wagner, Sport- und Bil-
dungsdezernent des Rhein-Sieg-
Kreises eröffnete den Tag mit Wett-
kampfleiter Lucas Hemkes vom
LAZ Rhein-Sieg. „Wir müssen un-
sere Kinder und Jugendlichen
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weiter in Bewegung bringen. Die-
ses muss ein wesentliches Ele-
ment auch in der schulischen Aus-
bildung bleiben. Sport tut gut und
Sport macht Spaß.“, betonte Tho-
mas Wagner die Wichtigkeit au-
ßerunterrichtlicher Schulsport-
Veranstaltungen.
Die Wettkämpfe starteten um 10
Uhr und dauerten über den Tag
verteilt bis etwa 15 Uhr.
In zehn Disziplinen und den drei
Wettkampfklassen IV, III und II stell-
ten die Kinder und Jugendlichen

im Alter von 10 bis 17 Jahren ihr
Können unter Beweis. Sie maßen
sich dabei in einzelnen Diszipli-
nen. Dazu gehörten der 50-Me-
ter-, 75-Meter-, 100-Meter-und
800-Meter-Lauf, Kugelstoßen,
Hochsprung, Weitsprung, Speer-
werfen und Ball werfen. Mit ei-
nem sportlichen Highlight, den 4
mal 75m bzw. 4 mal 100m-Staf-
feln, endete der diesjährige Tag
der Leichtathletik.
Während der Wettkampfpausen
konnten sich die Jugendlichen

nicht nur beim Kuchenverkauf des
Anno-Gymnasiums Siegburg stär-
ken, die Schule stellte auch den
Sanitätsdienst. Der Kreissport-
bund Rhein-Sieg informierte über
sportliche Angebote. Zudem konn-
ten die Jugendlichen bei den re-
gionalen Unternehmen vorbei
„schnuppern“. Diese waren auch
Förderer und finanzielle Sponso-
ren des einmaligen Events. Mit
dabei waren: die Firmen Henrich,
Inasys, Wierig, die Kreissparkas-
se Köln, die Versicherungsgruppe

Signal Iduna, der Rhein-Sieg-Kreis
und der Wahnbachtalsperrenver-
band.

TTTTTeilnehmende Schuleneilnehmende Schuleneilnehmende Schuleneilnehmende Schuleneilnehmende Schulen
• Anno-Gymnasium Siegburg
• CJD Königswinter
• Freie Waldorf Sankt Augustin
• Gesamtschule Swisttal
• GHS Niederpleis
• Kopernikus-Gymnasium Nie-

derkassel
• Ursulinenschule Bornheim-

Hersel

Herzliche Einladung zu einer Infoveranstaltung
bei Problemen mit Alkohol, Medikamenten, Cannabis
oder Amphetaminen

Nicht nur am Weltelterntag - Kreis steht Müttern und
Vätern das ganze Jahr über zur Seite

Über die Möglichkeit einer ganz-
tägig ambulanten Rehabilita-
tion bei Suchtproblemen infor-
miert die Klinik Im Wingert

regelmäßig jeweils am ersten
Mittwoch des Monats. Die nächs-
te Infoveranstaltung findet am
Mittwoch, 7. Juni, um 17.30 Uhr

in den Räumen der Klinik Im Win-
gert, Im Wingert 9,
53115 Bonn statt.
Ausführliche Informationen über

die Tagesklinik in der Träger-
schaft von Caritas und Diakonie
finden Sie unter www.suchthilfe-
bonn.de und 0228/28970128

Jedes Jahr am 1. Juni begehen die
Vereinten Nationen den Weltel-
terntag. Er soll einerseits das
Glück des Elternseins feiern und
Müttern und Vätern andererseits
Respekt für diese große Aufgabe
zollen. „Kinder zu verantwor-
tungsvollen Persönlichkeiten zu
erziehen, ihnen Bildung und Wer-
te, aber auch die notwendigen
Freiräume für Kreativität und
Neugier zur Verfügung zu stellen,
ist Freude und Herausforderung
zugleich“, sagt der Leiter der Psy-
chologischen Beratungsdienste
des Rhein-Sieg-Kreises, Volker
Neuhaus.
Wenn es in Sachen Erziehung
einmal nicht ganz so rund läuft,
können Eltern auf umfassende
Beratungsleistungen des Rhein-
Sieg-Kreises zurückgreifen. „Wir
wollen unseren Teil dazu beitra-
gen, dass Elternsein weitaus mehr
Freude als Belastung bedeutet“,
sagt der Diplom Psychologe weiter.
Bei allen Themen, die sich um das
Lernen oder das Verhalten in der
Schule drehen, stehen die
insgesamt 17 Schulpsychologin-
nen und Schulpsychologen gerne

mit tatkräftiger Unterstützung zur
Seite. In der Schulpsychologischen
Beratungsstelle und den vier Fa-
milien- und Erziehungsberatungs-
stellen des Kreises gibt es zu un-
terschiedlichen Fragestellungen
kompetente und engagierte An-
sprechpartnerinnen und An-
sprechpartner.
Mit Fragen zur Erziehung und Ent-
wicklung von Kindern und Jugend-
lichen, aber auch bei familiären
Konflikten, können sich Eltern
jederzeit an das jeweilige Team
der Beratungsstellen in Born-
heim, Rheinbach, Siegburg und
Eitorf wenden. Die Expertinnen
oder Experten bieten hier die pas-
senden psychologischen und päd-
agogischen Hilfestellungen an.
Für Für Für Für Für Alfter und Bornheim:Alfter und Bornheim:Alfter und Bornheim:Alfter und Bornheim:Alfter und Bornheim:
Beratungsstelle Bornheim,
Brunnenallee 31,
53332 Bornheim,
02222 / 927 9800, E-Mail:
fb.bornheim@rhein-sieg-kreis.de
Für EitorfFür EitorfFür EitorfFür EitorfFür Eitorf,,,,, Ruppichteroth und Ruppichteroth und Ruppichteroth und Ruppichteroth und Ruppichteroth und
Windeck:Windeck:Windeck:Windeck:Windeck:
Beratungsstelle Eitorf,
Brückenstraße 25, 53783 Eitorf,
02243 / 92200,

E-Mail:
fb.eitorf@rhein-sieg-kreis.de
Für Meckenheim, RheinbachFür Meckenheim, RheinbachFür Meckenheim, RheinbachFür Meckenheim, RheinbachFür Meckenheim, Rheinbach
Swisttal und Swisttal und Swisttal und Swisttal und Swisttal und WWWWWachtberg:achtberg:achtberg:achtberg:achtberg:
Beratungsstelle Rheinbach, Aa-
chener Straße 16, 53359 Rhein-
bach, 02226 / 927 85660, E-Mail:
fb.rheinbach@rhein-sieg-kreis.de
Für LohmarFür LohmarFür LohmarFür LohmarFür Lohmar,,,,, Much, Much, Much, Much, Much, Neunkirchen- Neunkirchen- Neunkirchen- Neunkirchen- Neunkirchen-
Seelscheid und Siegburg:Seelscheid und Siegburg:Seelscheid und Siegburg:Seelscheid und Siegburg:Seelscheid und Siegburg:
Beratungsstelle Siegburg,
Mühlenstraße 49,

53721 Siegburg,
02241 / 13 2710,
E-Mail:
fb.siegburg@rhein-sieg-kreis.de
Schulpsychologische Beratungs-Schulpsychologische Beratungs-Schulpsychologische Beratungs-Schulpsychologische Beratungs-Schulpsychologische Beratungs-
stelle für den gesamten Rhein-stelle für den gesamten Rhein-stelle für den gesamten Rhein-stelle für den gesamten Rhein-stelle für den gesamten Rhein-
Sieg-Kreis:Sieg-Kreis:Sieg-Kreis:Sieg-Kreis:Sieg-Kreis:
Mühlenstraße 49,
53721 Siegburg, 02241 / 13 2366,
E-Mail:
schulpsychologische.beratungsstelle@
rhein-sieg-kreis.de
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Ein ganzes Museum zieht um
Das Ägyptische Museum der Universität Bonn wechselt den Standort

So sieht es noch am alten Standort ausSo sieht es noch am alten Standort ausSo sieht es noch am alten Standort ausSo sieht es noch am alten Standort ausSo sieht es noch am alten Standort aus

Neues Domizil in der Posttraße, Stand: Mai 2023Neues Domizil in der Posttraße, Stand: Mai 2023Neues Domizil in der Posttraße, Stand: Mai 2023Neues Domizil in der Posttraße, Stand: Mai 2023Neues Domizil in der Posttraße, Stand: Mai 2023

Im Rahmen einer Grundsanierung
des gesamten Hauptgebäudes der
Universität Bonn ist auch das
Ägyptische Museum über dem

Koblenzer Tor betroffen. Die Ab-
teilung für Ägyptologie ist bereits
2018 in die Brühler Straße umge-
zogen. Nun also ist das Museum

an der Reihe, seine Schätze für
den Umzug vorzubereiten um sich
für circa zehn bis 15 Jahre im neu-
en Domizil einzurichten.

Neuer Standort ist die Poststraße
Ecke In der Sürst (das ehemalige
Modehaus Appelrath Cüpper).
Dort laufen zurzeit die umfassen-
den Umbauarbeiten, die im 1.
Quartal 2024 abgeschlossen sein
sollen. Dieser Standort mitten in
der Stadt wird uns sicher eine hö-
here Besucherfrequenz besche-
ren. Erwähnenswert ist auch die
Tatsache, dass dieses Haus Barri-
erefrei durch einen vorzufindenden
Aufzug nutzbar ist.

Das neue Objekt wird dann von
drei Instituten der Uni Bonn be-
zogen. Das Kunsthistorische Ins-
titut zieht mit dem Paul-Clemen-
Museum ein. Aus dem Transdiszi-
plinären Forschungsbereich
kommt das Global Heritage Lab.
Unter der Leitung von Prof. Dr. Paul
Basu wird hier u.a. die Kulturerbe
Forschung betrieben. Das Ägypti-
sche Museum ist dann das 3. Ins-
titut im neuen Haus.

Unter der Leitung von Frau Dr. U.
Siffert, Herrn L. Bohnenkämper
und dem Kurator des Museums.
Herrn Dr. F. Förster sowie einigen
Mitstreitern beginnt nun die In-
ventarisierung aller Objekte. Von
originalen Sargdeckeln bis hin zu
kleinsten Grabbeigaben muss je-
des Objekt in die Hand genom-
men werden. Restauratoren be-
gleiten diese diffizile Arbeit. Ge-
schätzte 6.000 Objekte werden
begutachtet, auf Schäden und Zu-
stand geprüft, der Wert wird für
die Versicherung ermittelt und
schlussendlich werden alle Ob-
jekte transportfähig eingepackt.

Da am neuen Standort die zur
Verfügung stehende Ausstel-
lungsfläche deutlich kleiner ist,
wird schon beim Einpacken dar-
auf geachtet, was in die erste
Ausstellung (voraussichtlich im
Mai 2024) geht und was in das
Archiv wandert.

Die Schließung des Museums am
jetzigen Standort ist für Juni/Juli
2023 vorgesehen. Bis zum Jah-
resende sind aber noch Führun-
gen und Kinderveranstaltungen
vorgesehen. Die Termine für die-
se Aktionen werden rechtzeitig
bekannt gegeben.
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Vorschulkinder fördern und nicht überfordern
Infonachmittag für Eltern

Rhein-Sieg-Kreis (db) - „Immer
höher, schneller, weiter?! Förde-
rung zwischen 4 und 6 Jahren -
was braucht mein Kind wirklich?“
So lautet der Titel eines Infonach-
mittags für Eltern von Kindern im
Vorschulalter.

Für eine gute Entwicklung und
einen gelungenen Schulstart
sind die meisten Eltern bereit,
ihrem Kind vieles zu ermögli-
chen. In diesem Zusammenhang

liegt Müttern und Vätern eine
frühe und möglichst optimale
Förderung sehr am Herzen. In
vielen Familien macht sich
dadurch aber Verunsicherung,
Stress und auch Druck breit. Es
stellen sich Fragen, wie „Ermög-
liche ich meinem Kind genug?“,
„Überfordere ich es vielleicht?“
oder „Wie kann ich das alles
zeitlich und finanziell leisten?“.
Zusammen mit Diplom-Psycho-
login Virginia Bäumer widmen

sich die teilnehmenden Eltern
bei der Veranstaltung diesen
und anderen Fragen zum Thema
Förderung im Vorschulalter auf
interaktive Weise. Kindliche Be-
dürfnisse und Entwicklungsbe-
reiche sowie machbare Förde-
rangebote stehen dabei im Mit-
telpunkt.

Der  In fo-  und Gesprächs-
nachmit tag r i chtet  s i ch  an
Eltern von Kindern zwischen

4 und 6 Jahren und findet am
Donnerstag, 15. Juni, von 14.30
Uhr bis 16 Uhr im katholischen
Familienzentrum St. Helena,
Stauffenbergstraße 45, Rhein-
bach, statt. Interessierte wer-
den gebeten, sich bis zum 9. Juni
anzumelden. Dies geht telefo-
nisch unter 02226 - 927 85 660
oder per E-Mail an
fb.rheinbach@rhein-sieg-
kreis.de.
23.05.2023/174
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Zahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher Notdienst
01805 / 98 67 0001805 / 98 67 0001805 / 98 67 0001805 / 98 67 0001805 / 98 67 00

Kinderärztlicher Bereitschafts-Kinderärztlicher Bereitschafts-Kinderärztlicher Bereitschafts-Kinderärztlicher Bereitschafts-Kinderärztlicher Bereitschafts-
dienstdienstdienstdienstdienst

0228 / 24 25 4440228 / 24 25 4440228 / 24 25 4440228 / 24 25 4440228 / 24 25 444
KrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuser

Universitätskliniken,
Venusberg
0228 / 287-00228 / 287-00228 / 287-00228 / 287-00228 / 287-0
Helios Klinikum
Bonn/Rhein-Sieg
0228 / 64 81-00228 / 64 81-00228 / 64 81-00228 / 64 81-00228 / 64 81-0

TierärzteTierärzteTierärzteTierärzteTierärzte
Tierärztliche Klinik
für Kleintiere Windeck
02292 / 50 5102292 / 50 5102292 / 50 5102292 / 50 5102292 / 50 51
Tierärztliche Klinik für Pferde
Aggertal, Lohmar-Wahlscheid
02206 / 91 04 1002206 / 91 04 1002206 / 91 04 1002206 / 91 04 1002206 / 91 04 10

Samstag, 27. MaiSamstag, 27. MaiSamstag, 27. MaiSamstag, 27. MaiSamstag, 27. Mai
Dahlien-ApothekeDahlien-ApothekeDahlien-ApothekeDahlien-ApothekeDahlien-Apotheke
Dahlienstr. 15, 53332 Bornheim (Waldorf), 02227/911326

Sonntag, 28. MaiSonntag, 28. MaiSonntag, 28. MaiSonntag, 28. MaiSonntag, 28. Mai
Europa-ApothekeEuropa-ApothekeEuropa-ApothekeEuropa-ApothekeEuropa-Apotheke
Oppelner Str. 128, 53119 Bonn (Tannenbusch), 0228/662199

Montag, 29. MaiMontag, 29. MaiMontag, 29. MaiMontag, 29. MaiMontag, 29. Mai
Annaturm Annaturm Annaturm Annaturm Annaturm ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Kirchstr. 11-13, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251/4311

Dienstag, 30. MaiDienstag, 30. MaiDienstag, 30. MaiDienstag, 30. MaiDienstag, 30. Mai
Hubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-Apotheke
Wormersdorfer Str. 42-44, 53359 Rheinbach (Wormersdorf), 02225/14646

Mittwoch, 31. MaiMittwoch, 31. MaiMittwoch, 31. MaiMittwoch, 31. MaiMittwoch, 31. Mai
Markt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-Apotheke
Neuer Markt 11, 53340 Meckenheim, 02225/12555

Donnerstag, 1. JuniDonnerstag, 1. JuniDonnerstag, 1. JuniDonnerstag, 1. JuniDonnerstag, 1. Juni
Apotheke am BurgweiherApotheke am BurgweiherApotheke am BurgweiherApotheke am BurgweiherApotheke am Burgweiher
Am Burgweiher 52, 53123 Bonn (Duisdorf), 0228/613305

Freitag, 2. JuniFreitag, 2. JuniFreitag, 2. JuniFreitag, 2. JuniFreitag, 2. Juni
Lambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-Apotheke
Kuchenheimer Str. 117, 53881 Euskirchen (Kuchenheim), 02251/3286

Samstag, 3. JuniSamstag, 3. JuniSamstag, 3. JuniSamstag, 3. JuniSamstag, 3. Juni
Martin-ApothekeMartin-ApothekeMartin-ApothekeMartin-ApothekeMartin-Apotheke
Hauptstr. 19, 53359 Rheinbach, 02226/3445

Sonntag, 4. JuniSonntag, 4. JuniSonntag, 4. JuniSonntag, 4. JuniSonntag, 4. Juni
Quellen-ApothekeQuellen-ApothekeQuellen-ApothekeQuellen-ApothekeQuellen-Apotheke
Chateauneufstr. 7, 53347 Alfter (Oedekoven), 0228/640050

Montag, 5. JuniMontag, 5. JuniMontag, 5. JuniMontag, 5. JuniMontag, 5. Juni
City City City City City ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Neustraße 34, 53879 Euskirchen, 02251/52042

Dienstag, 6. JuniDienstag, 6. JuniDienstag, 6. JuniDienstag, 6. JuniDienstag, 6. Juni
Schiller Schiller Schiller Schiller Schiller ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Akazienstraße 2, 53340 Meckenheim (Steinbüchel), 022259996373

Mittwoch, 7. JuniMittwoch, 7. JuniMittwoch, 7. JuniMittwoch, 7. JuniMittwoch, 7. Juni
Adler Adler Adler Adler Adler ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Vor dem Dreeser Tor 22, 53359 Rheinbach, 02226 2004

Donnerstag, 8. JuniDonnerstag, 8. JuniDonnerstag, 8. JuniDonnerstag, 8. JuniDonnerstag, 8. Juni
Bahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-ApothekeBahnhof-Apotheke
Aachener Str. 17, 53359 Rheinbach, 02226 - 916630

Freitag, 9. JuniFreitag, 9. JuniFreitag, 9. JuniFreitag, 9. JuniFreitag, 9. Juni
KlosterKlosterKlosterKlosterKloster-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Kölner Str. 61, 53913 Swisttal (Heimerzheim), 02254/81300

Samstag, 10. JuniSamstag, 10. JuniSamstag, 10. JuniSamstag, 10. JuniSamstag, 10. Juni
ApothekApothekApothekApothekApotheke am e am e am e am e am WinkWinkWinkWinkWinkelpfadelpfadelpfadelpfadelpfad
Rüdesheimer Ring 145, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251/
2696

Sonntag, 11. JuniSonntag, 11. JuniSonntag, 11. JuniSonntag, 11. JuniSonntag, 11. Juni
Apotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im Ärztehaus
Keramikerstr. 61, 53359 Rheinbach, 02226/2005

(Angaben ohne Gewähr)
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Samstag, 10. Juni 2023Samstag, 10. Juni 2023Samstag, 10. Juni 2023Samstag, 10. Juni 2023Samstag, 10. Juni 2023
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
02.06.2023 um 10 Uhr02.06.2023 um 10 Uhr02.06.2023 um 10 Uhr02.06.2023 um 10 Uhr02.06.2023 um 10 Uhr

AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
TiereTiereTiereTiereTiere

HundeHundeHundeHundeHunde
Exklusive und anspruchsvolleExklusive und anspruchsvolleExklusive und anspruchsvolleExklusive und anspruchsvolleExklusive und anspruchsvolle
Tier-FotografieTier-FotografieTier-FotografieTier-FotografieTier-Fotografie

www.petram-fotografie.de,
 Tel. 0175/5105310

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
KaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuch

Junge Designerin suchtJunge Designerin suchtJunge Designerin suchtJunge Designerin suchtJunge Designerin sucht
Handtaschen, Porzellan, Kristallgläser,
Bilder, Instrumente, Hörgeräte. Frau
Franz, Tel.: 0163/8868565
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Ein gutes Miteinander schaffen
Die Systemgastronomie setzt in der Ausbildung auf interkulturelle Kompetenz

Unsere Gesellschaft wird zuneh-
mend diverser. Das prägt unse-
ren Alltag und vor allem unser
Berufsleben. In Branchen wie
der Gastronomie ist das multi-
kulturelle Miteinander bereits
seit Jahren Standard. Ein wah-
rer Integrationsweltmeister ist
dabei die Systemgastronomie.
So arbeiten bei den Mitgliedern
des Bundesverbandes der Sys-
temgastronomie Menschen aus
rund 120 Nationen. Die inter-
nationale Belegschaft ist eine
Bereicherung und gleichzeitig
eine Herausforderung für die
Betriebe und Ausbilder.

Kulturell bedingten KonfliktenKulturell bedingten KonfliktenKulturell bedingten KonfliktenKulturell bedingten KonfliktenKulturell bedingten Konflikten
vorbeugenvorbeugenvorbeugenvorbeugenvorbeugen
Als „Branche der Chancen“ bie-
tet die Systemgastronomie viele
Karrieremöglichkeiten. Sie steht
jeder und jedem offen und freut
sich über neue Interessierte, egal
welcher Herkunft. Bereits weit
über 20.000 junge Menschen ha-
ben seit 1998 die dreijährige Aus-
bildung für den Beruf „Fachmann-
/frau für Systemgastronomie“ er-
folgreich absolviert. Alle Informa-
tionen zu den Ausbildungs- und
Karrierechancen sind unter
www.bundesverband-
systemgastronomie.de zu finden.

Den Ausbildern ist es wichtig, Ta-
lente unabhängig von Zeugnis-
sen und Noten zu entdecken und
diese zu fördern. Das erfordert
aber auch eine Sensibilisierung
für kulturelle Unterschiede und
Gemeinsamkeiten der vertrete-
nen Kulturen. Treffen verschie-
dene Weltbilder, Lebensformen,
Denk- und Handlungsweisen
aufeinander, können durch Un-
wissenheit über das Fremde Kon-
flikte und Missverständnisse ent-
stehen. Die möglichen Folgen?
Der Arbeitsalltag wird erschwert,
Auszubildende mit Migrationshin-
tergrund sind frustriert und Ausbil-
der verkennen unter Umständen
Talente.

Vergleichbare Chancen für jedenVergleichbare Chancen für jedenVergleichbare Chancen für jedenVergleichbare Chancen für jedenVergleichbare Chancen für jeden
AuszubildendenAuszubildendenAuszubildendenAuszubildendenAuszubildenden
Um das tägliche Miteinander
durch mehr Verständnis
füreinander zu erleichtern, ach-
ten die Ausbilder der Mitglieder
des Bundesverbandes der Sys-
temgastronomie insbesondere
auf eine kulturkompetente Aus-
bildung. „Gerade in der Ausbil-
dung sind interkulturelle Kom-
petenz und der richtige Umgang
mit den eigenen unbewussten
Tendenzen sehr wichtig, damit
wirklich alle Auszubildenden
vergleichbare Chancen haben
und sich auch einbringen wol-
len“, erklärt Dr. Cornelius Gör-
res, Trainer für interkulturelle
Kompetenz. Dabei geht es zum
Beispiel auch um die Frage, wel-
che „typisch deutschen“ Hürden
es für zugewanderte Auszubil-
dende gibt und wie diese abge-
baut werden können. Mit einer
guten interkulturellen Unter-
stützung der Azubis sorgt die
vielseitig und ständig wachsen-
de Branche für starke und er-
folgreiche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und tritt dem Man-
gel an qualifiziertem Nachwuchs
tatkräftig und gezielt entgegen.
(djd)

In der Systemgastronomie in Deutschland arbeiten Menschen aus rundIn der Systemgastronomie in Deutschland arbeiten Menschen aus rundIn der Systemgastronomie in Deutschland arbeiten Menschen aus rundIn der Systemgastronomie in Deutschland arbeiten Menschen aus rundIn der Systemgastronomie in Deutschland arbeiten Menschen aus rund
120 Nationen.120 Nationen.120 Nationen.120 Nationen.120 Nationen.
Fotos: djd/Bundesverband der Systemgastronomie/Getty Images/kali9Fotos: djd/Bundesverband der Systemgastronomie/Getty Images/kali9Fotos: djd/Bundesverband der Systemgastronomie/Getty Images/kali9Fotos: djd/Bundesverband der Systemgastronomie/Getty Images/kali9Fotos: djd/Bundesverband der Systemgastronomie/Getty Images/kali9
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